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15 Berücksichtigt man den in den Vorgaben des § 4 SGB IX enthaltenen Grund-
satz einer möglichst frühzeitigen Intervention, muss der sachgerechte  Ansatzpunkt
im Einzelfall stets zunächst auf einer möglichst frühen Stufe gesucht werden.

Behinderung und Intervention

(Prä ven ti on so weit ge hend wie mög lich)

kör per li cher, geis ti ger oder see li scher Zu stand weicht von
al ter sty pi schem Zu stand ab 

(In ter ven ti on so weit ge hend wie mög lich)

Ak ti vi täts ein schrän kun gen nicht nur vo rü ber ge hen der Art

(In ter ven ti on so weit ge hend wie mög lich)

Ein schrän kun gen der Teil ha be am Le ben in der Ge sell schaft

(Kom pen sa ti on durch Pfle ge/Ren te/an de re Hil fen
so weit ge hend wie nö tig)

Die Übernahme des dreistufig aufgebauten Behindertenbegriffs der Weltgesund-
heitsorganisation in das deutsche Recht verdeutlicht die unterschiedlichen Ansatz-
punkte für Hilfen:

im Bereich der drohenden oder vorliegenden Schädigungen durch Prävention
wie z. B. gesundheitsgerechtes Verhalten, Unfallverhütung und andere Formen
der Vermeidung oder Senkung von Risiken, durch Vorsorgemaßnahmen,
durch Rettungsdienste oder durch Maßnahmen der medizinischen Behand-
lung und Rehabilitation,
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im Bereich der Aktivitätseinschränkungen durch Hilfen zur Kompensation der
funktionalen Beeinträchtigungen, z. B. orthopädische Hilfsmittel, Funktions-
training oder technische Hilfen zur Arbeitsplatzausstattung, 
im Bereich der Einschränkungen der Teilhabe etwa dadurch, dass Barrieren ver-
mieden oder abgebaut werden oder dass ein Beruf gewählt wird, der trotz
Funktionseinschränkungen die Berufsausübung ermöglicht oder erleichtert.

Ein wichtiger Anwendungsfall des Grundsatzes der möglichst frühen Intervention
ist, dass Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeits-
leben Vorrang vor Rentenleistungen haben, soweit bei erfolgreichen Leistungen
zur Teilhabe Rente nicht oder voraussichtlich erst zu einem späteren Zeitpunkt zu
erbringen ist (§ 8 Abs. 2 SGB IX, § 9 Abs. 1 SGB VI). Der Grundsatz heißt hier: „Leistun-
gen zur Teil habe vor Rente“. Gleiches gilt, wenn durch die Leistungen zur Teilhabe
Pflege bedürftigkeit vermieden, überwunden, gemindert oder eine Verschlimme-
rung verhütet wird, nach dem Grundsatz „Leistungen zur Teilhabe vor Pflege“  
(§ 8 Abs. 3 SGB IX, § 5 SGB XI).



Leistun- Unfall- Soziale Kranken- Renten- Bundes- Grund- Jugend- Sozial-

gen zur versiche- Entschä- versiche- versiche- agentur sicherung hilfe hilfe

rung digung rung rung für für Arbeit-

Arbeit suchende

me di zi-

 ni sche X X X X X X

Rehabili-

tation

Teilhabe

am X X X X X X X

Arbeits-

leben

Teilhabe

 am

Leben X X X X

in der

Gemein-

schaft

16 Leistungen zur Teilhabe mit den in § 4 SGB IX genannten Zielen werden in
folgenden Leistungsgruppen erbracht:

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

32 Allgemeines



34 Allgemeines

Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben
werden - außer bei Jugend- und Sozialhilfe - durch eine weitere Leistungsgruppe
„Unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen“ ergänzt.

17 Die Leistungen zur Teilhabe oder auch einzelne ihrer Leistungsgruppen sind
nicht einem eigenständigen Sozialleistungsbereich übertragen, sondern eingebet-
tet in die sonstigen Aufgaben einer Reihe von Leistungsträgern, die bei den Leistun-
gen zur Teilhabe zusammenfassend als Rehabilitationsträger bezeichnet werden. Es
werden erbracht (§ 6 SGB IX):

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation durch die Träger der Kranken-,
der Renten- und der Unfallversicherung sowie der sozialen Entschädigung bei
Gesundheitsschäden,
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben durch die Bundesagentur für Arbeit
sowie die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende, der Renten- und der
Unfallversicherung sowie der sozialen Entschädigung bei Gesundheitsschäden,
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft durch die Träger der
Unfallversicherung und der sozialen Entschädigung bei Gesundheitsschäden.
Die Bundesagentur für Arbeit erbringt Leistungen zur Teilhabe am Arbeits -
leben sowohl als Leistungsträger nach dem SGB III als auch als Träger der
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II, hier neben den zuge -
lassenen kommunalen Trägern.

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe und der Sozialhilfe treten - aufgrund ihrer
umfassenden Aufgabenstellung - nachrangig bei allen Leistungen zur Teilhabe ein,
wenn benötigte Leistungen von vorrangigen Trägern nicht in Anspruch genommen
werden können, weil deren Leistungsvoraussetzungen im Einzelfall nicht gegeben
sind. Insgesamt werden Leistungen zur Teilhabe durch acht Gruppen von Trägern
erbracht (siehe Grafik).
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18 Welcher Rehabilitationsträger unter welchen Vorraussetzungen welche
Leistungen zur Teilhabe erbringt, richtet sich nach den für die einzelnen Reha bili -
tationsträger geltenden Leistungsgesetzen (§ 7 Satz 2 SGB IX); dies trägt dem ge-
wachsenen  gegliederten System Rechnung. So kann bspw. Leistungen der Renten-
versicherung grundsätzlich nur erwarten, wer dort versichert ist, und Leistungen
der Sozialhilfe, wer deren Voraussetzungen erfüllt; die einschlägigen Regelungen
finden sich in den jeweiligen Büchern des Sozialgesetzbuchs und in anderen Leis-
tungsgesetzen. Regelungen zu Inhalt und Zielsetzung der Leistungen zur Teilhabe,
die für mehrere Sozialleistungsbereiche einheitlich sein können, sind demgegen-
über nur an einer Stelle – im SGB IX – getroffen, auch um zu verdeutlichen, dass das
gemeinsame Ziel – möglichst weitgehende Teilhabe behinderter und von Behinde-
rung bedrohter Menschen am Leben der Gesellschaft – von allen jeweils zuständi-
gen Rehabilita tionsträgern in grundsätzlich gleicher Weise verfolgt wird. Durch
die Zusammenfassung der für mehrere Sozialleistungsbereiche einheitlich gelten-
den Vorschriften ist das SGB IX in ähnlicher Weise bereichsübergreifend wirksam
wie bereits zuvor die Regelungen des Ersten, des Vierten und des Zehnten Buches
des Sozialgesetzbuchs. Wegen der Besonderheiten des gegliederten Systems kann
dies nur gelten, soweit in den Leistungsgesetzen für die einzelnen Rehabilitations-
träger nichts  Abweichendes bestimmt ist; viele früher geltende besondere Regelun-
gen der einzelnen Leistungsgesetze wurden im Zuge des SGB IX jedoch aufgehoben,
durch Bezug nahmen auf das SGB IX ersetzt oder inhaltlich angepasst.

19 Die Rehabilitationsträger sind zur Zusammenarbeit verpflichtet. Abgren-
zungsfragen zwischen den verschiedenen Rehabilitationsträgern sollen nach 
§ 13 SGB IX möglichst in Form von gemeinsamen Empfehlungen (im Rahmen der
 Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation) einvernehmlich geklärt werden.
Die Verbände behinderter Menschen einschließlich der Verbände der Freien Wohl-
fahrtspflege, der Selbsthilfegruppen und der Interessenvertretungen behinderter
Frauen sowie die für die Wahrnehmung der Interessen der ambulanten und statio-
nären Rehabilitationseinrichtungen maßgeblichen Spitzenverbände werden an 
der Vorbereitung der gemeinsamen Empfehlungen beteiligt. Ihren Anliegen wird
bei der Ausgestaltung der Empfehlungen nach Möglichkeit Rechnung getragen.
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Die Empfehlungen haben auch die besonderen Bedürfnisse behinderter oder von
 Behinderung bedrohter Frauen und Kinder zu berücksichtigen.

Gemeinsame Empfehlungen zur Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger, z. B.
bei der Qualitätssicherung und der Durchführung von Begutachtungen oder zu
 Integrationsfachdiensten, sind in Kraft, weitere in Vorbereitung; der aktuelle Stand
findet sich unter http://www.bar-frankfurt.de/Gemeinsame_Empfehlungen.bar.

20 Inwieweit und wie die in § 4 SGB IX, § 10 SGB I genannten Ziele für behin-
derte und von Behinderung bedrohte Menschen im Einzelfall verwirklicht werden
können, also das Teilhabepotenzial, ist individuell zu ermitteln, und zwar mit einer
Prognose der Entwicklung, die bei bestmöglicher Förderung erreichbar wäre. Mög-
lichkeiten und Probleme behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen
betreffen nie nur einzelne Bereiche, etwa den medizinischen oder beruflichen; viel-
mehr müssen die einzelnen Leistungen den konkreten Lebensumständen in ihrer
Gesamtheit Rechnung tragen, in deren Rahmen sich Rehabilitation und Teilhabe
vollziehen sollen und mit denen sich behinderte Menschen aufgrund ihrer „Funk -
tionsbeeinträchtigung“ in anderer Weise als nicht Behinderte auseinandersetzen.
Das sich aus § 4 ergebende umfassende Verständnis von Teilhabe und ganzheit -
licher Förderung wird durch einige weitere grundsätzliche Regelungen ergänzt,
insbesondere

den Vorrang der Prävention (§ 3 SGB IX),
das Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten (§ 9 SGB IX),
den zügigen, wirksamen und wirtschaftlichen Einsatz sowie die Koordinierung
der Leistungen zur Teilhabe (§ 10 SGB IX) und 
das Zusammenwirken von Leistungen bzw. die Zusammenarbeit der Reha -
bilitationsträger (§§ 11 und 12 SGB IX).
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21 Die Leistungen zur Teilhabe müssen zur Umsetzung der Zielsetzungen not-
wendig sein. Notwendig sind Leistungen zur Teilhabe nur, wenn sie zum Erreichen
der in § 4 SGB IX genannten Ziele geeignet sind. Hinzu muss kommen, dass kein
 anderer, sinnvoller Weg, diese Ziele zu erreichen, gegeben ist. Beispiele für  alter -
native Wege, die Leistungen zur Teilhabe entbehrlich machen, sind

das Erreichen der Ziele über die in Rdnr. 2 angesprochenen anderen   
Leis tungen,
die behinderungsgerechte, insbesondere barrierefreie Gestaltung von 
Lebensumständen oder
die Bereitschaft von Arbeitgebern, z. B. eine notwendige Ausbildung eines
 behinderten Menschen in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten zu
übernehmen.

Solche alternativen Wege der Zielerreichung müssen konkret gangbar und trag -
fähig sein. Hält ein Rehabilitationsträger im Hinblick auf solche Alternativen eigene
Leistungen nicht für notwendig, muss er die Leistungsberechtigten bei der Ermitt-
lung und Umsetzung der geeignetsten Alternativen unterstützen und bei Bedarf
selbst initiativ werden. Beim Misslingen alternativer Wege bleiben die Leistungen
zur Teilhabe im Rechtssinn notwendig. Ergibt die Prognose, dass die genannten
Ziele über mehrere unterschiedliche Wege gleich gut und gleich schnell erreicht
werden können, ist zunächst das Wunsch- und Wahlrecht der Betroffenen nach 
§ 9 SGB IX zu beachten. Innerhalb eines danach verbleibenden Entscheidungsspiel-
raums gelten die allgemeinen Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.
Die für die Unfallversicherung nach § 26 Abs. 2 SGB VII geltende Vorgabe, die dort
genannten Ziele „mit allen geeigneten Mitteln“ zu erreichen, sagt in der Sache
nichts Abweichendes. Im Bereich der Sozialhilfe ist § 13 SGB XII zu beachten, der
Wunsch- und Wahlrechte behinderter Menschen unter bestimmten Voraussetzun-
gen einschränkt. Ähnliches gilt in der öffentlichen Jugendhilfe nach § 5 SGB VIII.
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22 Soweit Leistungen verschiedener Leistungsgruppen oder mehrerer Reha-
bilitationsträger erforderlich sind, haben nach § 10 Abs. 1 SGB IX die beteiligten
 Rehabilitationsträger im Benehmen miteinander und in Abstimmung mit den
 Leistungsberechtigten die nach dem individuellen Bedarf voraussichtlich erforder -
lichen Leistungen funktionsbezogen so zusammenzustellen, dass sie nahtlos
 ineinander greifen. Die Feststellung der Leistungen unter Bezug auf ihre Funktion
verbietet pauschale Leistungsumschreibungen; sie gebietet Leistungen entspre-
chend dem individuellen Bedarf und entsprechend den individuellen, mit den Leis-
tungen umzusetzenden Teilhabezielen. Die Leistungen sind entsprechend dem
 Verlauf der Rehabilitation anzupassen und darauf auszurichten, den Leistungs -
berechtigten unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls die den
Zielen der §§ 1 und 4 Abs. 1 SGB IX entsprechende umfassende Teilhabe am Leben in
der Gesellschaft zügig, wirksam, wirtschaftlich und auf Dauer zu ermöglichen.
Dabei haben die Rehabilitationsträger durchgehend das Verfahren entsprechend
dem jeweiligen Bedarf zu sichern (Teilhabemanagement). 

23 Dem bereits  beschriebenen Paradigmenwechsel, kranke, behinderte und
pflegebedürftige Menschen stärker als bisher dabei zu unterstützen, ein möglichst
selbstständiges und selbst bestimmtes Leben zu führen, dienen insbesondere auch
Persönliche Budgets, auch trägerübergreifend als Gesamtbudget aller in Betracht
kommenden Leistungen. Dabei werden behinderten und pflegebedürftigen Men-
schen auf Antrag anstelle von Sachleistungen regelmäßige oder einmalige Geldzah-
lungen zur Verfügung  gestellt, mit denen sie benötigte Leistungen selbst organisie-
ren und bezahlen  können. Mit dieser Leistungsform wird das klassische Leistungs -
dreieck zwischen Leistungsträger, Leistungsempfänger und Leistungserbringer auf-
gelöst; Sachleistungen werden durch Geldleistungen oder Gutscheine ersetzt. Er-
gänzend zu § 17 SGB IX und den flankierenden Bestimmungen für die einzelnen
Leistungsbereiche regelt die Budgetverordnung  Einzelheiten des Verfahrens. In
Zielvereinbarungen, die gemeinsam mit dem Antragsteller festgelegt werden, wer-
den Einzelheiten der Budgetverwendung genau festgelegt. So wird u. a. die Qualität
der Leistung  gesichert. Während einer Erprobungsphase entschieden die Leis-
tungsträger über Persönliche Budgets im Rahmen ihres Ermessens. Seit 1. Januar
2008 besteht ein Rechtsanspruch auf diese Form der Leistungserbringung, d. h. alle



Rehabilitationsträger müssen auf Antrag prüfen, ob erforderliche Leistungen in
Form eines Persönlichen Budgets erbracht werden können. Die Erprobungsphase
wurde durch wissenschaftliche  Begleitforschung unterstützt. Die Ergebnisse der
wissenschaftlichen Begleitforschung haben gezeigt, dass das Persönliche Budget
entscheidend dazu beiträgt, die eigenverantwortliche Gestaltung der Lebensum-
stände und die Selbstbestimmung zu fördern. Es zeigte sich auch, dass Persönliche
Budgets bisher überwiegend für Leistungen der Eingliederungshilfe beantragt
 wurden (vgl. Kapitel 12, Rdnr. 189 ff). Durch den Rechtsanspruch sowie Aufklärung
und Werbung für die neue Leistungsform ist jedoch zu erwarten, dass das Persön -
liche Budget künftig für Leistungen aller Rehabilitationsträger genutzt wird. Vor
allem wenn Leistungen mehrer Rehabilitationsträger in Anspruch genommen
 werden müssen, wird das trägerübergreifende Persönliche Budget das geeignetste
Instrument sein, um Schnittstellen und Lücken zu vermeiden.

24 Soweit es im Einzelfall geboten ist, prüft der zuständige Rehabilitations -
träger nach § 11 SGB IX gleichzeitig mit der Einleitung einer Leistung zur medizi -
nischen Rehabilitation, während ihrer Ausführung und nach ihrem Abschluss, ob
durch geeignete Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben die Erwerbsfähigkeit des
behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen erhalten, gebessert oder
wiederhergestellt werden kann. Wird während einer Leistung zur medizinischen
Rehabilitation erkennbar, dass der bisherige Arbeitsplatz gefährdet ist, muss mit
den Betroffenen sowie dem zuständigen Rehabilitationsträger unverzüglich
 geklärt werden, ob Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erforderlich sind.

25 Schwerbehinderte Menschen können – neben den Leistungen zur Teil -
habe am Arbeitsleben, wenn deren Voraussetzungen gegeben sind – mit dieser
 Zielsetzung auch besondere Leistungen und sonstige Hilfen nach Teil 2 des SGB IX
 erhalten (Einzelheiten hierzu unter Rdnr. 98 ff.). Diese Leistungen werden aus der
Ausgleichsabgabe bestritten, die Arbeitgeber abführen, wenn sie ihrer Pflicht zur
 Beschäftigung schwerbehinderter Menschen nicht oder nur unzureichend nach-
kommen. Die Leistungen der Pflegeversicherung, deren Träger nicht zu den Reha -
bilitationsträgern zählen, werden gesondert dargestellt.
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26 Insgesamt verfügt die Bundesrepublik Deutschland – auch im inter -
nationalen Vergleich und trotz noch bestehender Verbesserungsnotwendigkeiten –
über ein umfassendes, in sich differenziertes, aber im Ergebnis durchgängiges
 Sozialleistungssystem auch und gerade für behinderte Menschen. Die Bedeutung
der Sozialleistungen zur Teilhabe behinderter und von Behinderung bedrohter
Menschen am Leben in der Gesellschaft zeigt auch deren finanzielles Gewicht:

Ausgaben für Leistungen zur Teilhabe in 2008

Rehabili- Kranken- Renten- Unfall- Bundes- Sozial-
tations- versiche- versiche- versiche- agentur hilfe
träger rung rung rung für Arbeit

in Mio. Euro 2.559 5.116 3.275 2.297 12.455

27 Neben dem Abbau vorhandener und dem Vermeiden neuer Benach teili -
gungen bilden nach deutschem Verständnis die Leistungen zur Teilhabe - als
 Sozialleistungen - den Kern der Bemühungen um Teilhabe behinderter oder von
 Behinderung bedrohter Menschen am Arbeitsleben und am Leben in der Gesell-
schaft insgesamt. Eine möglichst weitgehende, wirkungsvolle Teilhabe am Leben in
der Gesellschaft erfordert jedoch, dass diese Leistungen ergänzt werden durch

vorrangiges Augenmerk auf die individuellen Fähigkeiten und Entwicklungs -
potenziale der behinderten Menschen, (weg von der Defizitbetrachtung und
hin zur Ressourcenorientierung) 
eine behinderungsgerechte Gestaltung der Lebensumstände, denen behin -
derte Menschen ausgesetzt sind und mit denen sie sich auseinandersetzen
müssen (z. B. im Verkehr oder bei der Kommunikation mit anderen),
eine ausreichende Bereitschaft einerseits der behinderten Menschen, anderer-
seits der Gesellschaft, das ihnen jeweils Mögliche zu voller Teilhabe zu tun,
sowie
ein „teilhabefreundliches Klima“ in der Gesellschaft insgesamt.
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28 Zur Ausfüllung der differenzierten Rechtsgrundlagen und zu ihrer prak -
tischen Umsetzung dient ein ebenso differenziertes System an Einrichtungen und
Diensten. Dies ermöglicht es, die notwendige Hilfe entsprechend der individuellen
Bedarfssituation mit den geeigneten, auf sie zugeschnittenen Mitteln und Maß -
nahmen zu leisten. Wichtig ist dabei, die zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
notwendige Förderung möglichst mit einer Erhaltung und sachgerechten Fortent-
wicklung der bisherigen sozialen Bezüge in Einklang zu bringen. Daher ist dort, wo
eine wirkungsvolle Förderung durch ambulante Hilfen möglich ist, diesen der Vor-
zug zu geben, zumal sie dem Betroffenen mehr Möglichkeiten zu eigenverantwort-
licher Gestaltung seiner Lebensumstände belassen. Auch haben Fördermaßnahmen
Vorrang, die eine Gemeinsamkeit mit nichtbehinderten Menschen ermöglichen;
die Hilfen in besonderen, gezielt auf behinderte Menschen ausgerichteten Einrich-
tungen sind auf das unbedingt Notwendige zu beschränken. Es gilt der Grundsatz
„ambulant vor stationär“. Allerdings muss in jedem Einzelfall die konkret benötigte
Förderung gewährleistet sein.

29 Die Aufgabe, Menschen mit Behinderungen „so normal wie möglich“ 
am Leben in der Gesellschaft teilhaben zu lassen, ist nicht allein Verpflichtung des
 Staates, sondern Aufgabe aller. Sozialleistungen und sonstige Hilfen können die
Teilhabe behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen am Leben in der
Gesellschaft nicht gewährleisten, sondern nur erleichtern und fördern; wo sie
durch persönliches und gesellschaftliches Engagement entbehrlich gemacht
 werden, wird nicht nur die Teilhabe unmittelbar vollzogen, sondern mindert sich
zugleich der Umfang der „erforderlichen Hilfen“.

30 Rechtsvorschriften, Einrichtungen und Dienste können nicht mehr sein
als Angebote und Chancen zur Teilhabe; erreichbar sind die in § 4 SGB IX genannten
Ziele nur bei einer entsprechenden Motivation der behinderten oder von Behinde-
rung bedrohten Menschen. Rat und Hilfe zur Teilhabe müssen deshalb an konkret
vorhandene Motivationen der Betroffenen anknüpfen und diese unter Berücksich -
tigung der im Einzelfall gegebenen Rehabilitationsmöglichkeiten fortentwickeln.
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Die Einleitung von Leistungen zur Teilhabe bedarf daher der Zustimmung der
behin derten Menschen (§ 9 Abs. 4 SGB IX); an der Durchführung haben sie mitzu-
wirken, und berechtigten Wünschen bei der Ausgestaltung wird entsprochen  
(§ 9 Abs. 1 Satz 1 SGB IX). Weil behinderten Menschen die Entfaltung ihrer Persön-
lichkeit in vielerlei Hinsicht erschwert ist, kommt es darauf an, dass die Leistungen,
Dienste und Einrichtungen den Leistungsberechtigten möglichst viel Raum zu
 eigenverantwortlicher Gestaltung ihrer Lebensumstände lassen und ihre Selbst -
bestimmung fördern.

Prävention, Früherkennung und Frühförderung

31 Entsprechend der in § 3 SGB IX enthaltenen Zielsetzung wird zunächst
 angestrebt, für alle Altersgruppen und Lebensbereiche durch gezielte Prävention
das Entstehen von Behinderungen und chronischen Krankheiten so weit wie mög-
lich zu vermeiden. Wichtige Felder hierbei sind Arbeitsschutz und Unfallver hütung, 
betriebliches Eingliederungsmanagement, Umweltschutz und Gesundheitsvorsor-
ge, vor allem auch bei chronisch- degenerativen Erkrankungen. Die Bemühungen,
Behinderungen zu vermeiden, können allerdings nach derzeitigem Kenntnis- und
Entwicklungsstand nur teil weise Erfolg haben. Einerseits wirkt eine Vielzahl von
Gefährdungspotentialen auf die Menschen und ihre Entwicklung ein, deren krank-
heits- und behinderungs bedingende Faktoren weder für sich allein noch in ihrem
Zusammenwirken voll  erkennbar sind. Zum anderen erschwert der ständige Wan-
del der Lebensbe dingungen die Erkenntnis und die Beseitigung insbesondere der
Einflussfaktoren, die erst längerfristig wirksam werden. Durch die Veränderung der
Altersstruktur, d.h. weniger Nachwuchs und mehr Ältere, die auch länger arbeiten
werden, wird auch die Zahl chronisch kranker und behinderter Beschäftigter stei-
gen. Zudem verändern sich Krankheiten und Behinderungen und deren Auswir-
kungen. Schon jetzt steigt der Anteil der Langzeiterkrankten aufgrund von Stress,
Burnout und Depressionen stetig an. Hier müssen neue Präventionsmechanismen
entwickelt werden.
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32 Prävention von Anfang an ist wichtig. Insbesondere Frauen und Männer,
deren Belastung mit vererbbaren  Risikofaktoren bekannt ist, haben die Möglichkeit
zur genetischen Beratung, um die Risiken einer Schwangerschaft abwägen und
 gewichten zu können. Auch ärzt liche Betreuung während der Schwangerschaft ein-
schließlich regelmäßiger Vor sorgeuntersuchungen zum Erkennen und zum Aus-
schluss von Risikofaktoren  gehört zu den Leistungen der Krankenversicherung und
der Sozialhilfe; ihre Inanspruchnahme ist mehr und mehr zur Selbstverständlich-
keit geworden.  

33 Je früher in der kindlichen Entwicklung eine Auffälligkeit oder Beeinträch-
tigung erkannt wird, desto besser kann vorgebeugt oder erfolgreich  behandelt wer-
den; gerade frühkindliche Entwicklungsphasen können in vielen  Fällen wirkungs-
voll beeinflusst werden. Vorsorgeuntersuchungen für Säuglinge und Kleinkinder
bis zum 6. Lebensjahr sowie eine weitere nach Vollendung des 10. Lebensjahres sind
Pflichtleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und der Sozialhilfe. Die
insgesamt 10 ärztlichen Untersuchungsreihen dienen der Feststellung von Auffäl-
ligkeiten, die den Verdacht auf bestehende oder drohende  Behinderungen nahe
legen, und geben damit Ansatzpunkte für weitere Maß nahmen mit dem Ziel, eine
drohende Behinderung abzuwenden, eine schon  erkennbare Behinderung zu be-
seitigen oder zumindest die Folgen der Behinderung zu mildern. Die Untersuchun-
gen werden vorzugsweise von Kinderärzten und qualifizierten Allgemeinmedizi-
nern durchgeführt. Die Ergebnisse werden in einem Untersuchungsheft festge  halten,
das bei den Eltern verbleibt. Jede der Unter suchungen ist wesentlicher Teil eines
ganzheitlichen Vorsorgekonzepts zur Früh erkennung von Behinderungen, wobei
die letzten Untersuchungen auch dann  unverzichtbar sind, wenn bis zu diesem
Zeitpunkt bei einem Kind keine gesundheitlichen Auffälligkeiten registriert wer-
den konnten. Auch der besondere Wert  landesweiter Schutzimpfungen (z. B. gegen
Polio)  als wirksames Mittel zur Vor sorge vor Behinderungen ist unumstritten,
wobei die Impfung von Säuglingen und Kleinkindern in aller Regel anlässlich einer
der Vorsorgeuntersuchungen durch geführt wird. Bei Heranwachsenden über-
nimmt der schulärztliche Dienst die wichtigen Aufgaben der Früherkennung und
Prophylaxe.
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34 Zur bestmöglichen Versorgung und Betreuung behinderter und von
 Behinderung bedrohter Kinder dient ein differenziertes Versorgungsangebot.  
Die erforderlichen Hilfen leisten

niedergelassene Kinder- und andere Ärzte sowie Therapeuten,
ambulante interdisziplinäre Frühförderstellen und
überregionale sozialpädiatrische Zentren.

Medizinische Erstberatung und -behandlung obliegen in der Regel den nieder -
gelassenen Kinderärzten, die bei ihrer Arbeit von Fachkräften der Gesundheits -
ämter und den Landesärzten für Behinderte unterstützt werden. Vielfach erfordern
Frühbehandlung und Frühförderung wohnort- und familiennah ein interdiszipli-
näres Angebot medizinischer, heil-pädagogischer, psychologischer, pädagogischer
und sozialer Dienste. In diesem Bereich des Versorgungssystems ergänzen sich die
Netze regionaler Frühförderstellen und überregionaler sozialpädiatrischer Einrich-
tungen. Diese sehr verschiedenartigen Einrichtungen und Fachdienste in teils
 privater, teils öffentlicher Trägerschaft weisen sowohl hinsichtlich ihrer Dichte und
Ausstattung als auch hinsichtlich ihrer Organisation und Arbeitsweise örtlich und
regional erhebliche Unterschiede auf. Stehen bei den sozialpädiatrischen Einrich-
tungen vorzugsweise breit gefächerte diagnostische und medizinisch-therapeu tische
Angebote für Fälle besonders schwieriger Problematik im Vordergrund, so leisten
Frühförderstellen vor allem heilpädagogische, psychologische, pädago gische und
soziale Hilfe für Eltern und Kinder. In ihnen und mit Teams mobiler Hausfrühförde-
rung werden neben medizinischen auch nichtmedizinische Leis tungen erbracht,
insbesondere pädagogische Förderung und psychologische  Hilfen, und zugleich
die Erziehungs- und Förderungskompetenz der betroffenen Familien gestärkt.

35 Zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinde-
rung bedrohter Kinder werden die notwendigen medizinischen und heilpädago -
gischen Leistungen von den zuständigen Rehabilitationsträgern, in der Regel den
Krankenkassen und den örtlichen Sozialhilfeträgern, gemeinsam als einheitliche
Komplexleistungen erbracht (§§ 30 und 56 SGB IX in Verbindung mit der Frühför-
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derungsverordnung). Sie umfassen therapeutische, psychologische, heilpädago -
gische, sonderpädagogische sowie psychosoziale Leistungen und die Beratung der
Erziehungsberechtigten, in der Regel durch inter disziplinäre Frühförderstellen
oder sozialpädiatrische Zentren. Die 2003 in Kraft getretene Verordnung enthält
die erforderlichen Bestimmungen zur Abgrenzung der Leistungen und zur Kosten-
teilung zwischen den Rehabilitationsträgern. Da die Umsetzung vor Ort weiterhin
nicht überall zufrieden stellend ist, haben das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales und das Bundesgesundheitsministerium im Sommer 2009 ein gemeinsa-
mes klarstellendes Rundschreiben verfasst. Die Auswirkungen auf die Praxis wer-
den derzeit geprüft. 

36 Zu den Aufgaben der gesetzlichen Krankenversicherung gehört nach
§ 20 SGB V auch, bei der Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren mit der
gesetzlichen Unfallversicherung zusammenzuarbeiten. Versicherte der gesetz -
lichen Krankenversicherung haben außerdem ab dem 35. Lebensjahr Anspruch auf
eine regelmäßige Gesundheitsuntersuchung zur Früherkennung von Krankheiten,
insbesondere von Herz-, Kreislauf- und Nierenerkrankungen sowie der Zucker-
krankheit; hinzu kommen jährliche Krebsvorsorgeuntersuchungen für Frauen ab
dem 20. Lebensjahr und Männer ab dem 45. Lebensjahr (§ 25 SGB V).

37 Nach § 23 SGB V haben Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung
Anspruch auf medizinische Vorsorgeleistungen, wenn diese notwendig sind, um

eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu
einer Krankheit führen würde, zu beseitigen,
einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes entgegen -
zuwirken,
Krankheiten zu verhüten oder deren Verschlimmerung zu vermeiden oder
Pflegebedürftigkeit zu vermeiden.

Bei Bedarf werden diese Leistungen in Form einer ambulanten Vorsorgekur
 erbracht.
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38 Bedeutsam für die Prävention sind ferner die Regelungen über die Ver -
hütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten (§§ 14 ff. SGB VII sowie die
 Unfallverhütungsvorschriften der Unfallversicherung) und zahlreiche Bestim -
mungen im Bereich des gesetzlichen und tariflichen Arbeitsschutzes, wobei die
steigende Zahl der gesundheitsschädlichen Arbeitsstoffe zu immer neuen Aktivi -
täten zwingt. Ansätze betrieblicher Prävention enthält auch § 84 SGB IX. Nach
 Absatz 1 hat der Arbeitgeber bei Schwierigkeiten im Beschäftigungsverhältnis, die
zur Gefährdung dieses Verhältnisses führen können, möglichst frühzeitig die
Schwerbehindertenvertretung, die Mitarbeitervertretungen sowie das Integra -
tionsamt einzuschalten, um mit ihnen alle Möglichkeiten und Hilfen zu  erörtern,
mit denen die Schwierigkeiten beseitigt werden können und das Beschäftigungs-
verhältnis möglichst dauerhaft fortgesetzt werden kann.

§ 84 Abs. 2 SGB IX verpflichtet alle Arbeitgeber zu betrieblichem Eingliederungs -
management, d. h. zu gezielter Hilfestellung und Unterstützungsangeboten für
 erkrankte Beschäftigte. Mit gezielter frühzeitiger Intervention werden die Ziele von
Prävention und Rehabilitation zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit statt Ent -
lassung oder Rente verfolgt. Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als
6 Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig krank, klärt der Arbeit-
geber unter Einschaltung der Mitarbeiter- und gegebenenfalls auch Schwer -
behindertenvertretung mit Zustimmung und Beteiligung betroffener Personen,
welche Möglichkeiten zur Überwindung der Arbeitsunfähigkeit und welche ziel-
führenden Leistungen oder Hilfen unter Einschaltung auch externer Stellen in
 Betracht kommen. Arbeitgeber, die betriebliches Eingliederungsmanagement ein-
führen, können von Rehabilitationsträgern und Integrationsämtern durch Prämien
und Boni gefördert werden. Zwar ist die Unterlassung eines Angebotes des Arbeits-
gebers auf betriebliches Eingliederungsmanagement nicht sanktionsbewährt,
 Arbeitgebern, die sich dieser Verpflichtung entziehen, wird eine krankheits bedingte
Kündigung gegen den Willen der betroffenen Beschäftigten jedoch  wesentlich
 erschwert.
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Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

39 Nach § 26 SGB IX werden die erforderlichen Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation erbracht, um eine Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu min-
dern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder Einschränkungen
der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu
mindern, eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den vorzeitigen Bezug von Sozial-
leistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu mindern. Sie umfassen
– neben Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von
Behinderung bedrohter Kinder – insbesondere

Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, so-
weit deren Leistungen unter ärztlicher Aufsicht oder auf ärztliche Anordnung
ausgeführt werden, einschließlich der Anleitung, eigene Heilungskräfte zu
 entwickeln,
Arznei- und Verbandmittel,
Heilmittel einschließlich physikalischer, Sprach- und Beschäftigungstherapie,
Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung,
Hilfsmittel sowie
Belastungserprobung und Arbeitstherapie.

40 Von diesen Leistungen sind nur wenige rehabilitationsspezifisch; da
 Prävention, Akutbehandlung und medizinische Rehabilitation sowohl in ihren Ziel-
setzungen als auch in den konkreten ärztlichen oder ärztlich verordneten Maßnah-
men ineinander übergehen, sind die meisten Leistungen weitgehend deckungs-
gleich mit den Leistungen zur Behandlung einer Krankheit z.B. in der Kranken-
versicherung. Einerseits zielen sowohl Präventions- wie Teilhabeleistungen darauf
ab, spätere Akutbehandlungen entbehrlich zu machen; andererseits muss jede
Akutbehandlung so ausgestaltet werden, dass nach ihrem Abschluss keine oder nur
eine möglichst geringfügige Behinderung zurückbleibt, und sollte, wo eine Funkti-
onsbeeinträchtigung bleibt, auf das Leben mit dieser Beeinträchtigung und ihren
Auswirkungen vorbereiten, bspw. durch Training mit Hilfsmitteln. Daher stellt  
§ 11 SGB V für die gesetzliche Krankenversicherung klar, dass Leistungen zur medizi-
nischen Rehabilitation auch mit der Zielsetzung zu erbringen sind, Behinderung
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oder Pflegebedürftigkeit abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen,
ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern; auch eine Akutbe-
handlung hat sich nach § 27 SGB IX stets an den Zielen der Rehabilitation zu orien-
tieren, wie sie in §§ 26 und 10 SGB IX festgelegt sind.

41 Besonderes Gewicht hat im Rahmen der Leistungen zur medizinischen
 Rehabilitation die Versorgung mit Hilfsmitteln nach § 31 SGB IX. Danach besteht
Anspruch auf die im Einzelfall erforderlichen Hilfsmittel, wenn diese von den Leis-
tungsempfängern getragen oder mitgeführt oder bei einem Wohnungswechsel
mitgenommen werden können, z.B. ein Rollstuhl mit bestimmter Ausstattung. Der
Anspruch umfasst auch die notwendige Änderung, Instandhaltung, Ersatzbeschaf-
fung sowie die Ausbildung im Gebrauch der Hilfsmittel. Die spezielle Beratung
durch den Medizinischen Dienst der gesetzlichen Krankenkassen in Zusammen -
arbeit mit den Orthopädischen Versorgungsstellen (§ 275 Abs. 3 SGB V) ist ebenfalls
darauf gerichtet, die Hilfsmittelversorgung auf den individuellen Bedarf abzustim-
men. Einzelheiten zur Hilfsmittelversorgung sind in Richtlinien der jeweiligen
 Spitzenverbände der Träger geregelt. Für den Bereich der Unfallversicherung ist auf
die Verordnung über die orthopädische Versorgung Unfallverletzter hinzuweisen,
für den Bereich der sozialen Entschädigung auf die Orthopädieverordnung.

42 Zu den Leistungen zur medizinischen Rehabilitation treten gemäß
§§ 44 ff. SGB IX und ergänzenden Vorschriften in den einzelnen Leistungsgesetzen
unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen, insbesondere Geldleistun-
gen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Krankengeld, Übergangsgeld, Verletzten-
geld und Versorgungskrankengeld), Haushaltshilfe (§ 54 SGB IX) sowie Reisekosten
(§ 53 SGB IX). Zu den Reisekosten zählen insbesondere die erforderlichen Fahr-, Ver-
pflegungs- und Übernachtungskosten.
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43 Die Rehabilitationsträger, die medizinische Leistungen erbringen, sind
umfassend von der Akutbehandlung bis zur medizinischen Rehabilitation
 zuständig. Die Rentenversicherung erbringt (neben Renten) Leistungen zur medizi-
nischen Rehabilitation und zur Teil habe nach pflicht gemäßem Ermessen, während
auf die Leistungen der anderen Träger durchweg Rechtsansprüche bestehen.

44 In der gesetzlichen Krankenversicherung

sind behinderte Kinder zeitlich unbegrenzt (mit-)versichert, wenn ein Elternteil
versichert ist und das Kind außerstande ist, sich selbst zu unterhalten, und
haben schwerbehinderte Menschen unter bestimmten Voraussetzungen ein
 eigenständiges Beitrittsrecht (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 SGB V).

45 Wirkungsvolle Leistungen zur medizinischen Rehabilitation setzen ein
ausreichendes Angebot an geeigneten Einrichtungen voraus. Die Rehabilitations-
träger haben Gemeinsame Empfehlungen zur Sicherung und Weiterentwicklung
der Qualität der von den Einrichtungen erbrachten Rehabilitationsleistungen
 beschlossen (§ 20 Abs. 1 SGB IX). Um die Qualität der Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation weiter zu verbessern, werden stationäre Rehabilitationseinrichtun-
gen zukünftig verpflichtet, sich einer unabhängigen Zertifizierung „Stichwort:
 ‚Zertifizierung’“ zu unterziehen, mit der die erfolgreiche Umsetzung des von ihnen
durchgeführten Qualitätsmanagementverfahrens „Stichwort: ‚Qualitätsmanage-
mentverfahren’“ in regelmäßigen Abständen nachgewiesen wird. Die von den Reha-
bilitationsträgern hierzu abgeschlossene Vereinbarung ist am 01. Oktober 2009 in
Kraft getreten. Nach Ablauf einer Übergangsfrist von drei Jahren dürfen die Reha -
bilitationsträger Verträge dann nur noch mit zertifizierten Rehabilitationseinrich-
tungen abschließen. Dies gilt für die Kranken- Renten- und Unfallversicherung. Für
die Krankenversicherung legt § 107 Abs. 2 SGB V die Anforderungen, die für eine sta-
tionäre Rehabilitationseinrichtung maßgebend sind, fest. Auch die dort beschriebe-
nen Einrichtungen haben sich ebenfalls zukünftig einer Zertifizierung zu unterzie-
hen. 
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46 Ambulante Leistungen sind stationären grundsätzlich vorzuziehen, wenn
die erforderliche Hilfe auch auf diese Weise mit der gleichen Wirksamkeit erbracht
werden kann. Die Betroffenen sind auch während der ambulanten Rehabilitation
 finanziell und sozialversicherungsrechtlich abgesichert. Arbeitnehmer haben
 gegenüber dem Arbeitgeber regelmäßig einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung,
wenn sie infolge einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation an ihrer Arbeit
verhindert sind, und zwar unabhängig davon, ob die Leistung stationär oder ambu-
lant erbracht wird. Daran anschließen kann sich – je nach zuständigem Leistungs-
träger – ein Anspruch auf Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld
oder Übergangsgeld; dies führt dann auch zur Sozialversicherungspflicht mit Bei-
tragszahlung durch die Rehabilitationsträger.

47 Der Grundsatz „ambulant vor stationär“ gilt dagegen nach § 41 SGB V nicht
für Rehabilitationsleistungen, die für Mütter in Einrichtungen des Müttergene-
sungswerks oder einer gleichartigen Einrichtung erbracht werden. Denn eine sta-
tionäre Unterbringung von Müttern mit behinderten Kindern bedeutet für diese
eine erhebliche Entlastung.

48 Die stufenweise Wiedereingliederung ins Arbeitsleben nach § 28 SGB IX,
§ 74 SGB V kommt vor allem Langzeitkranken und Rehabilitanden zugute, die trotz
bestehender Arbeitsunfähigkeit nach ärztlicher Feststellung ihre bisherige Tätig-
keit teilweise verrichten können. Dabei beginnt die wöchentliche Arbeitszeit – je
nach Krankheitsbild und therapeutischer Notwendigkeit - mit zunächst wenigen
Stunden und mündet dann allmählich in die betriebsübliche Arbeitszeit ein; diese
Anpassungsphase kann bis zu einigen Monaten betragen. Die stufenweise Wider-
aufnahme der Tätigkeit ist nicht darauf gerichtet, schon vor dem Ende der Arbeits-
unfähigkeit Arbeitskraft abzufordern, und darf schon gar nicht den Genesungs -
prozess stören, sondern hat sich ausschließlich an rehabilitativen Zielsetzungen zu
orientieren.
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49 Auch bei chronischen Erkrankungen ist es oft ausreichend und zweck -
mäßig, anstelle einer stationären Behandlung und Rehabilitation wohnortnah die
notwendigen Leistungen durchzuführen. Vorteile dabei sind z. B., Arbeitsunfähig-
keit zu vermeiden und das soziale Umfeld einzubeziehen, sowie die gegenüber
einer stationären Versorgung in der Regel geringeren Kosten. Die Möglichkeiten
zur Rehabilitation sind jedoch im Rahmen der ambulanten Versorgung bei weitem
noch nicht ausgeschöpft und müssen daher mit Nachdruck von der bisher vorherr-
schenden „Intervalltherapie“ zu einer kontinuierlichen Langzeitrehabilitation fort-
entwickelt werden. Der von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation
 zusammen mit den Trägergruppen erarbeitete „Wegweiser für Ärzte und andere
Fachkräfte der Rehabilitation“ trägt dazu bei, die notwendigen Kenntnisse über
 gegebene Rehabilitationsmöglichkeiten zu verbessern.

50 Immer wichtiger für die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation ist
die Arbeit von (z. T. ehrenamtlichen) Betreuungsdiensten, Organisationen behin-
derter Menschen und Selbsthilfegruppen, die mit den Rehabilitationsträgern eng
zusammenarbeiten und – bspw. bei der Bewältigung chronisch-degenerativer
 Erkrankungen – wichtige Ergänzungen zum professionellen System der Gesund-
heitssicherung leisten (§ 20 Abs. 4 SGB V, § 29 SGB IX).

Grundsatz „Rehabilitation vor Pflege“

51 Zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit bei älteren Menschen ist meist
eine qualifizierte geriatrisch-rehabilitative Behandlung notwendig. Durch inten -
sive therapeutische Maßnahmen (auch Krankengymnastik, Bewegungs-, Sprach-
und Beschäftigungstherapie) gelingt es häufig, alte Menschen vor chronischem
Siechtum zu bewahren und so weit zu rehabilitieren, dass sie entweder wieder mit
ihren Angehörigen oder bei weitgehender Selbständigkeit in einem Seniorenheim
leben können oder sogar in den Stand versetzt werden, ihren eigenen Haushalt zu
führen und damit ganz oder teilweise unabhängig von Fremdleistungen zu wer-
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den. Auch dabei gilt die Regel: ambulant geht vor stationär. Vorläufige Leistungen
zur medizinischen Rehabilitation, um einer (drohenden) Pflegebedürftigkeit ent -
gegen zu  wirken, sind von den Pflegekassen zu erbringen. Befindet sich ein Antrag-
steller für Leistungen zur Pflegeversicherung im Krankenhaus oder in einer statio-
nären Rehabilitationseinrichtung und liegen Hinweise vor, dass zur Sicherung der
ambulanten oder stationären Weiterversorgung eine Begutachtung durch den
 medizinischen Dienst der Krankenversicherung erforderlich ist, so ist diese spätes-
tens innerhalb einer Woche durchzuführen.

52 Zur Realisierung des Grundsatzes „Leistungen zur Teilhabe vor Pflege“,
der in § 8 Abs. 3 SGB IX sowie in §§ 11, 23 SGB V und § 5 SGB XI gesetzlich verankert
ist, wurde – neben einer stärker rehabilitationsorientierten Gestaltung der allge-
meinen ambulanten und stationären medizinischen Versorgung und der statio -
nären Altenhilfe – ein dreigliedriges System rehabilitativer Einrichtungen aufge-
baut:

geriatrische Ambulanzen der Krankenhäuser und Sozialstationen mit mobilen
– insbesondere krankengymnastischen und ergotherapeutischen – Diensten,
auch zur intensiven rehabilitativen Weiterbehandlung im Anschluss an einen
Aufenthalt in einer stationären Einrichtung,
für Patienten, für die eine ambulante rehabilitative Betreuung nicht ausreicht,
andererseits eine stationäre Durchführung nicht oder nicht mehr erforderlich
ist, Tageskliniken als teilstationäre Einrichtungen,
für eine adäquate stationäre Versorgung von Alters- und Langzeitkranken.
 Einrichtungen, die u. a. Hautpflege, Blasentraining, Krankengymnastik, Ergo-
therapie mit Selbsthilfetrainingsprogrammen, psychologische Betreuung und
Sprachtherapie anbieten.

53 Die Bereitschaft der Ärzte, das Teilhabepotenzial bei alten Patienten weit-
gehend zu nutzen, setzt vor allem ein Wissen um das Vorhandensein eines solchen
Potenzials voraus und die Überzeugung, dass auch ein alter Mensch Anspruch hat,
ein menschenwürdiges Dasein so weitgehend wie möglich unabhängig von frem-
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der Hilfe zu führen. Selbst wenn in schweren Fällen Pflegebedürftige nur wieder
dazu befähigt werden können, selbständig zu schlucken und zu essen, statt über
eine Sonde ernährt zu werden oder selbständig die Toilette zu benutzen, ist damit
ein wichtiges Rehabilitationsziel erreicht.

Rehabilitationssport und Versehrtenleibesübungen

54 Der Rehabilitationssport, der auf ärztliche Verordnung als ergänzende
Leistung erbracht wird, wurde früher vorwiegend unter dem Gesichtspunkt der
 verbesserten Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit des behinderten Menschen gese-
hen; heute dient er darüber hinaus als Beitrag zur sozialen und psychischen Stabili-
sierung sowie zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft insgesamt. Im Rahmen des
 Rehabilitationssports können behinderte Frauen und Mädchen auch an Übungen
zur Stärkung des Selbstbewusstseins teilnehmen (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX). In einer
Rahmenvereinbarung haben die Leistungsträger der Kranken-, der Renten- und 
der Unfallversicherung sowie der sozialen Entschädigung zusammen mit dem
Deutschen Behindertensportverband, der Deutschen Gesellschaft für Prävention
und Rehabilitation von Herz-Kreislauferkrankungen, der Deutschen Rheumaliga
und unter Beteiligung der Interessenvertretung behinderter Frauen „Weibernetz“
und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Richtlinien über die Durchführung
des Rehabilitationssports und des Funktionstrainings aufgestellt.

55 Nach dem Bundesversorgungsgesetz haben Beschädigte Anspruch auf
Teilnahme an Versehrtenleibesübungen zur Wiedergewinnung und Erhaltung der
körperlichen Leistungsfähigkeit; entsprechendes gilt für diejenigen, die nach  
Gesetzen versorgt werden, die das Bundesversorgungsgesetz für anwendbar erklä-
ren. Versehrtenleibesübungen werden – wie der Rehabilitationssport – in Übungs-
gruppen unter ärztlicher Betreuung und fachkundiger Leitung im Rahmen regel-
mäßiger örtlicher Übungsveranstaltungen geeigneter Sportgemeinschaften
durchgeführt. Rehabilitationssport gehört auch zu den Leistungen der Eingliede-
rungshilfe für behinderte Menschen im Rahmen der Sozialhilfe.
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Bildung für behinderte Menschen

56 Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderungen hat Bildung
eine besondere Bedeutung; einerseits gibt sie ihnen - wie nichtbehinderten Men-
schen - die Möglichkeit zur Entwicklung einer eigenverantwortlichen Persönlich-
keit, andererseits sind die Berufs- und Lebenschancen behinderter Menschen von
der Qualität der Ausbildung in noch höherem Maße abhängig, als die nichtbehin-
derter Menschen.

57 Es ist vorrangig Aufgabe des Bildungswesens, die Lern- und Bildungs fähig -
keit des einzelnen Menschen unter Berücksichtigung seiner speziellen Behinde-
rung so gut wie möglich zu fördern, soweit nötig mit behinderungsspezifischen
 Hilfen. Außerdem müssen die Betroffenen lernen, in einer durchweg nicht auf ihre
Behinderung zugeschnittenen Welt zurechtzukommen, ihre Behinderung zu ak-
zeptieren und mit ihr zu leben. Über die Vermittlung von Bildungsqualifikationen
hinaus hat damit das Bildungswesen lebenspraktische individuelle und sozial-inte-
grative Hilfen zu geben, und zwar sowohl in der vorschulischen Erziehung, im
Schulwesen, in der beruflichen Bildung und im Hochschulbereich als auch in der
Weiterbildung. Um der Gefahr unnötiger Schonräume und isolierender Sonder -
bedingungen entgegenzuwirken, gilt das Prinzip „so viel besondere Förderung wie
nötig, so viel gemeinsames Lernen mit nicht behinderten Menschen wie möglich“.
Auch das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen sieht in Artikel 24 das gemeinsame Lernen als Regelfall vor.
Einen individuellen Rechtsanspruch für behinderte Kinder und deren Eltern ent-
hält das Übereinkommen jedoch nicht. 

58 In den ersten Lebensjahren eines Kindes werden grundlegende Dispositio-
nen, etwa in Bezug auf Sprache, Sozialverhalten und den Zugang zur Welt, gelegt.
Gerade für Kinder mit Behinderung ist es besonders wichtig, die Entwicklungschan-
cen dieser frühen Lebensphase bis zur Einschulung in einer Kindertageseinrichtung
bestmöglich zu nutzen. Behinderte Kinder sollen soweit möglich gemeinsam mit
nichtbehinderten Kindern in Kindertageseinrichtungen gefördert werden  
(§ 22a Abs. 4 SGB VIII). 
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Viele Kindergärten bieten für die gemeinsame Erziehung behinderter und nicht -
behinderter Kinder eine günstige Ausgangslage, da dort flexible Formen der indivi-
duellen Förderung praktiziert und soziales Miteinander eingeübt werden können,
während - anders als in der Schule - das Problem der Leistungsnormierung keine
Rolle spielt. Mit dem Ziel gemeinsamer Erziehung von Kindern mit und ohne Behin-
derung im Vorschulalter haben sich als Organisationsformen entwickelt:

Einzelintegration behinderter Kinder in Nachbarschaftskindergärten,
integrative Gruppen in Regelkindergärten (neben Regelgruppen),
integrative Gruppen in Sonderkindergärten (neben Sondergruppen),
integrative Kindergärten mit durchgängigem Prinzip gemeinsamer Erziehung
in allen Gruppen,
Sonder- und Regelkindergarten als getrennte Organisationsformen, auch mit
getrennter Trägerschaft „unter einem Dach“ (additive Form).

59 Die schulische Bildung ist in den Schulgesetzen der Bundesländer, dazu
ergangenen Durchführungsverordnungen sowie Erlassen (in Einzelheiten unter-
schiedlich) geregelt. Gemeinsam ist den schulgesetzlichen Regelungen in allen
 Ländern, dass die allgemeine Schulpflicht auch für junge Menschen mit (auch
schwersten) Behinderungen gilt. Behinderte Kinder und Jugendliche sollen schulisch
möglichst so gefördert werden, dass sie die Bildungsziele der allgemeinen Schulen
erreichen können. Darüber hinaus wird angestrebt, möglichst viele behinderte Kin-
der und Jugendliche in allgemeinen Schulen zu fördern und dort, falls erforderlich,
zusätzliche sonderpädagogische Hilfen und sonstige angemessene Betreuung zur
Verfügung zu stellen. Ein Rechtsanspruch hierauf besteht allerdings bisher nicht.

60 Sofern behinderte Kinder und Jugendliche in anderen Schulformen nicht
oder nicht hinreichend gefördert werden können, sind sie in Förderschulen zu den
schulischen Zielen zu führen, die für sie erreichbar sind; auch dort wird, soweit die
Fähigkeiten des behinderten Kindes ausreichen, die Vermittlung von allgemeinen
Abschlüssen angestrebt. In jedem Land gibt es für die verschiedenen Arten von
 Behinderungen auch unterschiedliche Förderschulen.
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61 In Deutschland gibt es ein differenziertes und gut ausgebautes Förder-
schulwesen. Es gibt Förderschulen mit den Förderschwerpunkten:

Lernen,
Sehen,
Hören,
Sprache,
Körperliche und motorische Entwicklung,
Geistige Entwicklung,
Emotionale und soziale Entwicklung und
Kranke.

Im Schuljahr 2007/2008 wurden in Deutschland gut 485.000 Schülerinnen und
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in allgemeinen Schulen und För-
derschulen unterrichtet. Den größten Verbreitungsgrad haben Schulen mit dem
Förderschwerpunkt „Lernen“, die 2007/2008 von rd. 218.000 Schülerinnen und
Schülern besucht wurden. Für den Unterricht in den einzelnen Förderschultypen
hat die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder im Laufe der Jahre eine
Reihe von Empfehlungen erarbeitet.

62 Die Förderschulen sind gesetzlich verpflichtet, bis zum Ende eines jeden
Schuljahres zu überprüfen, ob der Besuch der Förderschule in Zukunft noch erfor-
derlich ist. Sie sollen in enger Zusammenarbeit mit anderen Schulen nach Möglich-
keit auf eine Teilhabe ihrer Schüler am Unterricht nicht behinderter Schüler hinwir-
ken oder nach anderen Formen der Kooperation mit Regeleinrichtungen suchen.

63 Schon bisher wurde im Schulbereich ein Ausbau der integrativen Förde-
rung angestrebt, um die Betreuung behinderter und von Behinderung bedrohter
Kinder und Jugendlicher in Gemeinschaft mit nichtbehinderten Kindern und
Jugend lichen über den Kindergarten hinaus fortsetzen zu können. Viele behinder-
te Kinder können sehr gut in allgemeinen Schulen gefördert werden, wenn sie dort
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zusätzliche sonderpädagogische Hilfe durch ausgebildete Fachkräfte erhalten, eine
angemessene zusätzliche Betreuung sowie eine behinderungsgerechte Ausstat-
tung gewährleistet sind; in vielen Bundesländern wurden bereits entsprechende
Modelle erfolgreich erprobt.

64 Die landesrechtlichen Regelungen enthalten Bestimmungen über die 
– häufig verlängerte – Dauer der Schulpflicht bei den einzelnen Behinderungsarten,
über besondere Formen des schulisch durchgeführten ersten Jahres der Berufsaus-
bildung (Berufsbildungsjahr in Sonderformen) sowie über Erfüllung der Berufs-
schulpflicht. So wird die Berufsschulpflicht von geistig behinderten Jugendlichen  
in der Werkstufe der Förderschule erfüllt; diese Stufe bereitet auf den – sich in der
Regel anschließenden - Übergang in die Werkstatt für behinderte Menschen vor.
Allgemein haben die Förderschulen die Aufgabe, in den Abschlussklassen beson-
ders auf die Berufswahl vorzubereiten; hierbei arbeiten sie eng mit den Berufsbe -
ratern der Agenturen für Arbeit zusammen.

65 Soweit die zum Besuch der allgemeinen Schule erforderliche, behinde-
rungsspezifische Hilfe nicht von der Schule bereitgestellt werden kann, tritt die
 Sozialhilfe im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ohne
Rücksicht auf Einkommen und Vermögen der Eltern ein (§ 54 Abs. 1 Nr. 1, § 92 Abs. 2
Satz 1 Nr. 2 SGB XII).

66 Die von der Sozialhilfe im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen zu leistende Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung und zur Ausbil-
dung für einen angemessenen Beruf reicht über die Hilfe zum Besuch einer weiter-
führenden Schule bis zur Ausbildung an einer Hochschule (§ 54 SGB XII, §§ 12, 13 der
Eingliederungshilfe-Verordnung). Die Sozialhilfe übernimmt auch zusätzliche the-
rapeutische Leistungen während der Schulbildung, sofern sie nicht von vorrangig
verpflichteten Trägern, z. B. den Krankenkassen, getragen werden, sowie für
 behinderte junge Menschen, die auch in der Förderschule nicht gefördert werden
können, die Ausbildung in lebenspraktischen Fertigkeiten und zur Bewältigung des
Alltags.
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67 Eine besondere Förderung behinderter Menschen ist oft auch im Hoch-
schulbereich erforderlich. Niemand darf auf Grund seiner Behinderung oder chro-
nischen Krankheit vom Studium an der Hochschule seiner Wahl ausgeschlossen
werden. § 2 Abs. 5 des Hochschulrahmengesetzes macht es daher den Hochschulen
zur Pflicht, die besonderen Bedürfnisse behinderter Studenten zu  berücksichtigen.
Die Hochschulen haben dafür Sorge zu tragen, dass behinderte Studierende in
ihrem Studium nicht benachteiligt werden und die Angebote der Hochschule
 möglichst ohne fremde Hilfe in Anspruch nehmen können. Dazu haben die Hoch-
schulen viel in barrierefreie Strukturen investiert. Zur Verbesserung der Studien-
möglichkeiten wurde vom Deutschen Studentenwerk eine zentrale Beratungsstelle
für behinderte Studienbewerber und Studenten aufgebaut, die Studienmöglichkei-
ten für behinderte Menschen bundesweit dokumentiert und darüber Information
und Beratung gibt.

68 Hinzuweisen ist noch darauf, dass ein Fernstudium ein erhöhtes Maß an
Selbstbestimmung im Hinblick auf Lernort, Lernziel und Lerngeschwindigkeit und
damit besonders für behinderte Studenten erhebliche Vorteile bietet. Andererseits
kann ein Fernstudium selbstverständlich nicht in gleicher Weise zur Persönlich-
keitsbildung und zur sozialen Integration behinderter Menschen beitragen wie ein
Studium unter den üblichen Bedingungen.

69 Behinderte und nicht behinderte Studenten haben in gleicher Weise Zu-
gang zur Studienförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz. Zum
Ausgleich behinderungsbedingter Probleme enthält das Gesetz bestimmte Sonder-
regelungen. So erhalten behinderte Studierende für den Zeitraum, um den sich das
Studium behinderungsbedingt verlängert, über die Förderungshöchstdauer hinaus
Förderungsleistungen. Die wegen einer Behinderung über die Förderungshöchst-
dauer hinaus geleistete Ausbildungsförderung wird in voller Höhe als Zuschuss und
nicht - wie normalerweise - zur Hälfte als Darlehen geleistet. Bei der Anrechnung
des Einkommens der Eltern oder des Ehegatten auf den Bedarf können auf Antrag
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Aufwendungen für behinderte Personen über die pauschal festgesetzten Frei be -
träge hinaus berücksichtigt werden, um unbillige Härten zu vermeiden.

70 Bildungsbedarf besteht in der Regel für behinderte wie für nicht behinder-
te Menschen ein Leben lang. Um behinderte Menschen in die Weiterbildung ein -
zubeziehen, werden Konzepte zur Verbesserung der spezifischen Fortbildung für
Dozenten in der Weiterbildung entwickelt und erprobt sowie die Modellentwick-
lung geeigneter Weiterbildungsangebote gefördert.

Berufsberatung

71 Für behinderte Menschen ist wichtig, dass sie Zugang zum Arbeitsleben
möglichst nach den gleichen Grundsätzen und Kriterien sowie an den gleichen
Lernorten haben wie nicht behinderte Menschen. Grundsätzlich stehen behinder-
ten Menschen alle beruflichen Wege und Möglichkeiten offen, die auch von nicht
behinderten Menschen gewählt werden können. In der Berufsausbildung und -aus-
übung behinderter Menschen hat der Grundsatz der Integration daher seit jeher
einen besonders hohen Stellenwert. 

72 Der Wechsel von der Schule auf einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz ist
Weichenstellung für die weitere Teilhabe und damit für behinderte Jugendliche 
ein besonders wichtiger Schritt. Die Berufswahl bedarf einer gründlichen und mög-
lichst frühzeitigen Vorbereitung; Schule, Berufsberatung, Eltern und die Betroffe-
nen selbst müssen dabei eng zusammenarbeiten. Vorbereitende Maßnahmen
 beginnen bereits in den letzten Klassen der Schule (allgemeine Schule oder Förder-
schule für die verschiedenen Behinderungsarten), indem spezielle Unterrichtsfä-
cher (z. B. „Arbeitslehre“, „Technik/Werken“, „Wirtschaftskunde“) Grundkenntnisse
von der Arbeits- und Berufswelt vermitteln. Die Einzelheiten sind in den hierfür
 zuständigen Bundesländern unterschiedlich geregelt. Die Schulen nutzen das
 umfangreiche Schriftenmaterial, das von der Bundesagentur für Arbeit zur Verfü-
gung gestellt wird.
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73 Die Verpflichtung der Bundesagentur für Arbeit, bei der Berufsberatung
u. a. mit den Schulen zusammenzuarbeiten, ist gesetzlich festgelegt (§§ 29 ff.
SGB III). Einzelheiten regeln die „Rahmenvereinbarung über die Zusammenarbeit
von Schule und Berufsberatung“ der Kultusministerkonferenz und der Bundes-
agentur für Arbeit vom 15. Oktober 2004 sowie entsprechende Festlegungen in den
einzelnen Ländern. Auf Bundes- und auf Landesebene finden regelmäßig Kontakte
zwischen den Kultusbehörden und der Bundesagentur für Arbeit statt.

74 Die Bundesagentur für Arbeit hat eine qualifizierte Berufsberatung nach
den Grundsätzen der §§ 29 ff. SGB III anzubieten. Im Einzelnen obliegen den bei
allen Agenturen für Arbeit gemäß § 104 Abs. 4 SGB IX eingerichteten besonderen
 Berufsberatungsstellen für behinderte Menschen

Erteilung von Rat und Auskunft in Fragen der Berufswahl einschließlich des
 Berufswechsels,
Berufsaufklärung (Berufsorientierung),
Unterrichtung über Förderung der beruflichen Bildung im Einzelfall sowie
Vermittlung in berufliche Ausbildungsstellen.

Daneben informiert die Berufsberatung auch über finanzielle Leistungen zur Teil-
habe behinderter Menschen am Arbeitsleben.

75 Die Inanspruchnahme der Berufsberatung bei den Agenturen für Arbeit ist
freiwillig und kostenlos. Die Berufsberater für behinderte Menschen ziehen, falls 
 erforderlich, zur Beurteilung von Eignung und Neigung der Jugendlichen und zur
Prognose der möglichen beruflichen Förderung die ärztlichen und psychologischen
Fachdienste der Agenturen für Arbeit hinzu. Für blinde Jugendliche hält die Bun-
desagentur für Arbeit ein besonderes Berufswahl-Informationspaket bereit. Berufs-
beratung und Vermittlung in Ausbildungsstellen kann auch von Dritten wahrge-
nommen werden, wenn dies im Interesse der Betroffenen liegt.
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76 Wachsende Diskrepanz zwischen den persönlichen Voraussetzungen der
Bewerber und den an sie gestellten beruflichen Anforderungen lässt die Probleme
des Berufseintritts vielschichtiger und die Berufswahl schwieriger werden. Behinde-
rungsbedingte Einschränkungen der Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten
 erfordern eine besonders systematische und zielgerichtete Berufswahlvorberei-
tung. Vor allem für lernbehinderte Jugendliche hat sich die in manchen Regionen
bereits durchgehend eingeführte Praxis bewährt, dass (Förder-)Schule und Berufs-
beratung ihre Einschätzung über die Möglichkeiten der Teilhabe am Arbeitsleben
und die hierzu nötigen Bildungsmaßnahmen in einem gemeinsamen Gutachten
festhalten; dies gibt nicht nur den Betroffenen und ihren Familien Klarheit, sondern
dokumentiert zugleich den regionalen Bedarf an Förderung.

77 In Zweifelsfällen hat es sich als sinnvoll erwiesen, Eignung und Neigung
 behinderter junger Menschen für einen bestimmten Berufsbereich vor einer end-
gültigen Entscheidung über Art und Umfang einer Bildungsmaßnahme nochmals
zu überprüfen. In vielen Fällen ist auch erforderlich, behinderte Menschen durch
eine gezielte Vorförderung auf die geplante Bildungsmaßnahme vorzubereiten. Im
Einzelfall kommen neben den Bildungsmaßnahmen im engeren Sinn in Betracht:

Leistungen der Berufsfindung und Arbeitserprobung, 
berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen zur Vorbereitung auf eine beruf -
liche Ausbildung oder eine Arbeitnehmertätigkeit,
blindentechnische und vergleichbare spezielle Grundausbildungen sowie
Vorbereitungsmaßnahmen, an die sich eine berufliche Weiterbildung
 anschließt.
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Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

78 Berufliche Bildung kann eine dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben nicht
 garantieren; sie ist dennoch unverzichtbar, da behinderte Menschen nur bei mög-
lichst guter beruflicher Qualifizierung den Wettbewerb mit nicht behinderten
Menschen im Arbeitsleben bestehen können. Vorrangige Aufgabe im Zusammen-
wirken von Bildungs- und Sozialpolitik ist es daher auch und gerade bei Problemen
auf dem Arbeitsmarkt, durch umfassende Bildungsangebote für behinderte Men-
schen möglichst weitgehende Chancengleichheit mit nicht behinderten Menschen
im Wettbewerb um einen dauerhaften Arbeitsplatz herzustellen.

79 Nach § 33 SGB IX sollen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben alle Leis-
tungen umfassen, die erforderlich sind, um die Erwerbsfähigkeit behinderter oder
von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu
erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am
Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern. Bei der Auswahl der Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben sind Eignung, Neigung und bisherige Tätigkeit der behin-
derten Menschen sowie die Lage und die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ange-
messen zu berücksichtigen. Behinderten Frauen werden gleiche Chancen im
 Erwerbsleben gesichert.

80 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sind neben den unter 
Rdnr. 71-77 genannten Leistungen insbesondere

Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschließlich Leis-
tungen zur Beratung und Vermittlung, Trainingsmaßnahmen und Mobilitäts-
hilfen; 
Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen der Behinderung erforder -
lichen Grundausbildung; 
individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen Unterstützter Beschäf -
tigung „Stichwort: ‚Unterstützte Beschäftigung’“;
berufliche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit die Leistungen einen
zur Teilnahme erforderlichen schulischen Abschluss einschließen;
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berufliche Ausbildung, auch soweit die Leistungen in einem zeitlich nicht
 überwiegenden Abschnitt schulisch durchgeführt werden;
Gründungszuschuss entsprechend § 57 SGB III durch die Rehabilitationsträger
nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 SGB IX;
sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben, um behinderten
Menschen eine angemessene und geeignete Beschäftigung oder eine selbstän-
dige Tätigkeit zu ermöglichen und zu erhalten.

Auf die zur Teilhabe am Arbeitsleben im Einzelfall erforderlichen Leistungen
 besteht teilweise ein Rechtsanspruch; teilweise sind die Leistungen nach pflicht -
gemäßem Ermessen zu erbringen.

81 In zahlreichen Fällen genügen Leistungen wie z. B. arbeitsplatzbezogene
technische Arbeitshilfen, Hilfen zur behinderungsgerechten Ausstattung oder zum
Erwerb eines Kraftfahrzeugs - Einzelheiten legt die Kraftfahrzeughilfe-Verordnung
fest -, Ausbildungszuschüsse und Eingliederungshilfen an Arbeitgeber, um das Ziel
der Rehabilitation zu erreichen; den Kernbereich der Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben bilden jedoch berufliche Bildungsmaßnahmen.

82 Vorrangiges Ziel der Berufsausbildung für behinderte Menschen ist die
Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf nach § 65 des Berufsbildungs-
gesetzes oder § 42l der Handwerksordnung. Sie soll möglichst in einem Betrieb oder
einer Verwaltung zusammen mit nicht behinderten Menschen erfolgen;  begleitend
wird nach den Schulgesetzen der Länder die Berufsschule besucht (duale Ausbildung).
Die betriebliche Ausbildung wird in zahlreichen Fällen durch Ausbildungszuschüs-
se an Arbeitgeber ermöglicht.

83 Soweit nötig, werden bei der Ausbildung für einen anerkannten Ausbil-
dungsberuf die besonderen Verhältnisse behinderter Menschen berücksichtigt; die
entsprechende Möglichkeit ist in § 65 Abs. 1 Berufsbildungsgesetz und § 42l Abs. 1
Handwerksordnung vorgesehen. Empfehlungen des Hauptausschusses beim Bun-



94 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

desinstitut für Berufsbildung enthalten Hinweise, wie die besonderen Belange
 behinderter Menschen bei Zwischen-, Abschluss- und Gesellenprüfungen berück-
sichtigt werden können. So kann bspw. auf einzelne Ausbildungsabschnitte verzich-
tet werden, wenn diese für die spätere Berufstätigkeit von nachrangiger Bedeutung
sind. Wenn aufgrund der Behinderung die Prüfungsanforderungen qualitativ ver-
ändert werden müssen, wird dies im Zeugnis vermerkt.

84 Für Jugendliche, für die wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung eine
Ausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen nicht in Betracht kommt (trotz
 zusätzlicher Förderung und der Möglichkeit, von den Ausbildungsordnungen
 abzuweichen), verpflichten § 66 Berufsbildungsgesetz und § 42m Handwerks -
ordnung die zuständigen regionalen Stellen, Ausbildungsregelungen außerhalb
anerkannter Ausbildungsberufe zu schaffen, die die besonderen Verhältnisse
 behinderter Menschen berücksichtigen. Die Sonderausbildungsgänge sollen zu
einer Abschlussqualifikation führen, die eine auf dem Arbeitsmarkt verwertbare
 eigenständige  Berufstätigkeit ermöglicht und die Durchlässigkeit zu anerkannten
Ausbildungs berufen gewährleistet. Ein großer Teil der Sonderausbildungen entfällt
auf Metallberufe, danach folgen Berufe der Hauswirtschaft sowie Bau- und Bauneben-
berufe. 

85 Die genannten Grundsätze zur beruflichen Ausbildung behinderter Men-
schen gelten auch bei der behinderungsbedingt gebotenen beruflichen Weiter -
bildung Erwachsener; allerdings können Erwachsene auch in andere Berufe als die
anerkannten Ausbildungsberufe umgeschult werden. § 37 SGB IX regelt zur Dauer
von Leistungen zur beruflichen Weiterbildung, dass diese in der Regel nicht länger
als zwei Jahre betragen soll.

86 Soweit die Voraussetzungen dafür gegeben sind, sollen behinderte wie
nichtbehinderte Menschen in Betrieben und Verwaltungen ausgebildet werden;
entsprechendes gilt für Weiterbildung behinderter oder von Behinderung bedroh-
ter Erwachsener. Derartige Ausbildungen bieten nach vorliegenden Erfahrungen
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besonders gute Chancen einer dauerhaften Teilhabe am Arbeitsleben, da sich die
Auszubildenden dort schon während ihrer Ausbildung an die Situation und die
 üblichen Anforderungen des beruflichen Alltags gewöhnen können und meist
 unmittelbar in ein Beschäftigungsverhältnis übernommen werden. Wenn Betrieb
und Berufsschule bereit und in der Lage sind, die Ausbildung unter angemessener
Berücksichtigung der Behinderung durchzuführen, wird deshalb auch für behin-
derte Menschen vorrangig eine solche Ausbildung angestrebt.

Ende Dezember 2009 befanden sich 120.943 von der Bundesagentur für Arbeit im
Rahmen der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben geförderte behinderte Men-
schen in einer berufsvorbereitenden oder berufsfördernden Bildungsmaßnahme.
Davon absolvierten 50.699 eine Berufsausbildung, 17.164 eine berufliche Weiterbil-
dung, 17.505 nahmen an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen und 28.303
an Leistungen in Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich einer Werkstatt
für behinderte Menschen teil (Daten Stand: Februar 2010).

87 Wenn bei betrieblich durchgeführten Bildungsmaßnahmen wegen Art
oder Schwere der Behinderung oder zur Sicherung des Erfolges der Teilhabe eine
Unterbringung außerhalb des eigenen oder des elterlichen Haushalts erforderlich
ist, werden Kosten für Unterkunft und Verpflegung übernommen (§ 33 Abs. 7 Nr. 1
SGB IX).

88 Sofern es Art und Schwere der Behinderung oder die Sicherung des Erfol-
ges der Teilhabe erfordern, werden die beruflichen Bildungsmaßnahmen in beson-
deren Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation durchgeführt (§ 35 SGB IX).
Diese Einrichtungen zur Erstausbildung behinderter junger Menschen (52 Berufs-
bildungswerke mit rd. 15.000 Plätzen) sowie zur Weiterbildung behinderter  Erwach -
sener (28 Berufsförderungswerke mit rd. 13.000 Plätzen) sind mit den notwendigen
(medizinischen, psychologischen, pädagogischen und sozialen) Fachdiensten aus-
gestattet. Bei diesen außerbetrieblichen Maßnahmen übernimmt der zuständige
Rehabilitationsträger die vollen Kosten der Leistung einschließlich der Kosten für
Unterkunft und Verpflegung. Die Bildungsangebote sollen unter Berücksichtigung
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der Neigungen und Fähigkeiten der Rehabilitanden auf die sich fortentwickelnden
Anforderungen des Arbeitsmarktes abstellen und sich der technolo gischen Ent-
wicklung anpassen. Dass die Arbeit der Berufsförderungs- und der  Berufsbildungs -
werke erfolgreich ist, zeigen z. B. die guten Vermittlungsergebnisse der Absolven-
ten dieser Einrichtungen: sie liegen bei Nachbefragungen der Absolventen ein Jahr
nach Beendigung der Leistungen bei rd. 70 % (mit starker Streuung zwischen Regio-
nen und Berufen). Die Erfolge bei der Teilhabe am Arbeitsleben sind nicht zuletzt
darauf zurückzuführen, dass die Teilnehmer der Leistungen kontinuierlich an
 moderne Technologien z. B. der Datenverarbeitung und der Mikroelektronik heran-
geführt werden und hierdurch Chancen für die Arbeit auf modernen,
 zukunftsträchtigen Arbeitsplätzen haben.

89 Um die Erfolge weiter zu erhöhen und den Anschluss an eine außerbe-
triebliche Ausbildung zu verbessern, wird häufig das Instrument der „verzahnten
Ausbildung“ genutzt. Dazu wurde in § 35 Abs. 2 SGB IX die Möglichkeit geschaffen,
betriebliche und außerbetriebliche Berufsausbildung so miteinander zu verzahnen,
dass behinderte Jugendliche, die in einem Berufsbildungswerk oder einer anderen
außerbetrieblichen Bildungseinrichtung ausgebildet werden, Abschnitte dieser
 Berufsausbildung auch in Unternehmen oder in der Verwaltung durchführen kön-
nen. Bei dieser verzahnten Ausbildung bleiben die Jugendlichen während der
 betrieblichen Phasen Rehabilitanden der Einrichtungen, die weiterhin verantwort-
lich die Berufsausbildung als Leistung zur beruflichen Ausbildung ausführen und
verpflichtet sind, die Arbeitgeber bei der Ausbildung und der Betreuung der Aus -
zubildenden zu unterstützen. Damit tragen die Rehabilitationsträger auch in dieser
Zeit die Kosten der Berufsausbildung, was sowohl für die Einrichtungen als auch für
die Betriebe von hoher Bedeutung ist, denn dem ausbildenden Betrieb entstehen
keine Kosten für die Ausbildung der behinderten Jugendlichen. Zudem werden die
behinderten Jugendlichen während der Ausbildung in Betrieben und Dienststellen
doppelt auf die Pflichtarbeitsplätze (vgl. Rdnr. 98) angerechnet.
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90 Neben den Berufsförderungs- und den Berufsbildungswerken kommt 
den Einrichtungen der medizinisch-beruflichen Rehabilitation (23 mit rund 1.400
Plätzen) besondere Bedeutung zu, in denen bei bestimmten (z. B. neurologischen)
Erkrankungen schon während und in Verbindung mit den Leistungen zur medizi -
nischen Rehabilitation erste Schritte beruflicher Förderung (z. B. Abklärung der
 beruflichen Eignung und Arbeitserprobung, Leistungen zur Weiterbildung) ein -
geleitet werden. Diese Einrichtungen bilden die Brücke zwischen den rein medizi-
nisch  orientierten Einrichtungen der Akutbehandlung und Erstversorgung einer-
seits und den Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation andererseits, die der
Aus bildung und Weiterbildung dienen.

91 Am 30. Dezember 2008 ist das Gesetz zur Einführung Unterstützter
 Beschäftigung in Kraft getreten. Unterstützte Beschäftigung ist die individuelle
 betriebliche Qualifizierung, Einarbeitung und Berufsbegleitung behinderter Men-
schen mit besonderem Unterstützungsbedarf auf Arbeitsplätzen in Betrieben des
allgemeinen Arbeitsmarktes. Ziel der Unterstützten Beschäftigung ist der Abschluss
eines Arbeitsvertrages und damit die Integration des behinderten Menschen in ein
sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. Wesentlich bei der Unterstützten
Beschäftigung ist der Grundsatz „Erst platzieren, dann qualifizieren“. Damit kann
die Unterstützte Beschäftigung auch in Abgrenzung zu bestehenden Einrichtungen
definiert werden: indem die Qualifizierung nicht in Werkstätten für behinderte
Menschen erfolgt, sondern in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes, ist die
 Unterstützte Beschäftigung ein wesentlicher Beitrag zur Integration behinderter
Menschen mit einem besonderen Unterstützungsbedarf in eine gemeinsame  Arbeits -
welt mit nicht behinderten Menschen.

92 Während der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erbringt der
 zuständige Rehabilitationsträger in der Regel, d. h. wenn die je nach Träger unter-
schiedlichen Leistungsvoraussetzungen gegeben sind, Geldleistungen (Ausbil-
dungsgeld bei Erstausbildung, Übergangsgeld zur Sicherung des Lebensunterhalts)
und trägt die Beiträge zur Sozialversicherung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX). Das Über-
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gangsgeld beträgt in der Regel 68 % des Regelentgelts (80 % des letzten Arbeitsent-
gelts, jedoch höchstens das letzte Nettoentgelt) und erhöht sich auf 75 %, wenn
 Leistungsempfänger mindestens ein Kind im Sinne des § 32 Abs. 1, 3 bis 5 des Ein-
kommensteuergesetzes haben oder deren Ehegatten, mit denen sie in häuslicher
Gemeinschaft leben, eine Erwerbstätigkeit nicht ausüben können, weil sie die Leis-
tungsempfänger pflegen oder selbst der Pflege bedürfen und keinen Anspruch auf
Leistungen aus der Pflegeversicherung haben. Hinzu können weitere unterhalts -
sichernde und ergänzende Leistungen kommen wie

Rehabilitationssport oder Funktionstraining aufgrund ärztlicher Verordnung
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX),
Reisekosten (§ 53 SGB IX),
Haushalts- oder Betriebshilfe (§ 54 Abs. 1, 2 und 4 SGB IX) sowie
Kinderbetreuungskosten (§ 54 Abs. 3 SGB IX).

93 In aller Regel kommt für das Studium behinderter Menschen an einer
Fachhochschule, Hochschule oder ähnlichen Ausbildungsstätte nur eine Förderung
nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz in Betracht; in vielen Fällen muss
aber zusätzlich die Sozialhilfe eintreten, für die auch eine derartige Ausbildung als
Berufsbildung behinderter Menschen gilt (§ 13 Eingliederungshilfe-Verordnung).

94 Um – z. B. im Anschluss an eine erfolgreich beendete berufliche Bildungs-
maßnahme – die Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen, sind häufig weitere
 Hilfen erforderlich. Zur Erleichterung der Arbeitsaufnahme kommen nach § 33
SGB IX Leistungen an behinderte Menschen selbst oder ihre Arbeitgeber in Frage.
Zu den Leistungen an die Betroffenen zählen 

die Übernahme von Lehrgangskosten, Prüfungsgebühren, Lernmittel, Arbeits-
kleidung und Arbeitsgerät,
Kraftfahrzeughilfe nach der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung, 
der Ausgleich unvermeidbaren Verdienstausfalls des behinderten Menschen
oder einer erforderlichen Begleitperson wegen Fahrten der An- und Abreise 
zu einer Bildungsmaßnahme und zur Vorstellung bei einem Arbeitgeber, 
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die Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz für schwerbehinderte Men-
schen als Hilfe zur Erlangung eines Arbeitsplatzes,
Kosten für Hilfsmittel, die wegen Art oder Schwere der Behinderung zur Berufs-
ausübung, zur Teilnahme an einer Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben oder
zur Erhöhung der Sicherheit auf dem Weg vom und zum Arbeitsplatz und am
Arbeitsplatz erforderlich sind, es sei denn, dass eine Verpflichtung des Arbeit-
gebers besteht oder solche Leistungen als medizinische Leistung erbracht wer-
den können,
Kosten technischer Arbeitshilfen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung
zur Berufsausübung erforderlich sind, und 
Kosten der Beschaffung, der Ausstattung und der Erhaltung einer behinde-
rungsgerechten Wohnung in angemessenem Umfang.

95 Unter den Rehabilitationsträgern, die Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben erbringen, ist in erster Linie die Bundesagentur für Arbeit zu nennen, die ent-
sprechende Leistungen sowohl nach dem SGB III als auch nach dem am 1. Januar
2005 in Kraft getretenen SGB II (hier als Träger der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften) erbringt. Weitere Träger der
Grundsicherung für Arbeitsuchende sind die 69 zugelassenen kommunalen Stellen
(Optionskommunen), die ebenfalls nach dem SGB II Leistungen zur Teilhabe am
 Arbeitsleben für erwerbsfähige behinderte Hilfebedürftige erbringen. Die Unfall-
versicherung und die Träger des sozialen Entschädigungsrechts betreuen aufgrund
ihrer Aufgabenstellung einen fest umgrenzten Personenkreis. Die Rentenversiche-
rung erbringt nach ihrem Ermessen die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
insbesondere dann, wenn die Erwerbsfähigkeit eines Versicherten nach 15 Beitrags-
jahren wegen einer drohenden Behinderung erheblich gefährdet ist, wenn Rente
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit gezahlt wird oder ohne die Leistungen zu
zahlen wäre oder wenn solche Leistungen im Anschluss an Leistungen zur medizi -
nischen Rehabilitation der Rentenversicherung zu erbringen sind.
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96 Wegen der durchweg umfassenden Leistungen anderer Träger zur Teil -
habe am Arbeitsleben kommen berufsfördernde Leistungen der Sozialhilfe im Rah-
men der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nur in Einzelfällen zum
Zuge. Deren Leistungen haben jedoch große Bedeutung für den Arbeitsbereich der
Werkstätten für behinderte Menschen (siehe dazu Rdnr. 114 ff.). Als Hilfe zur Aus-
übung einer der Behinderung entsprechenden Tätigkeit wird im Rahmen der Ein-
gliederungshilfe auch Hilfe zu einer Tätigkeit in der Wohnung geleistet; im Übrigen
gelten für die Heimarbeit behinderter Menschen die allgemeinen Vorschriften im
Heimarbeitsgesetz.

97 Für den gesamten Bereich der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
hat die Bundesagentur für Arbeit über ihre Funktion als Rehabilitationsträger
 hinaus als besondere Aufgabe, dass sie auf Anforderung eines anderen Rehabili -
tationsträgers zu Notwendigkeit, Art und Umfang von Leistungen unter Berück-
sichtigung arbeitsmarktlicher Zweckmäßigkeit gutachterlich Stellung nimmt
(§ 38 SGB IX). 

Besondere Hilfen für schwerbehinderte Menschen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben

98 Zur Verbesserung der Chancen schwerbehinderter Menschen im Arbeits-
leben dienen neben den Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben, die selbstver-
ständlich auch schwerbehinderte Menschen in Anspruch nehmen können, die
 besonderen Hilfen nach Teil 2 des SGB IX. Um den von diesen Regelungen erfassten
behinderten Menschen eine Beschäftigung zu sichern und gleichzeitig die indivi-
duellen Voraussetzungen zu verbessern, sind insbesondere vorgesehen

die Pflicht öffentlicher und privater Arbeitgeber, 5 vom Hundert der Arbeits-
plätze mit schwerbehinderten Menschen zu besetzen, und eine Ausgleichs -
abgabe für nicht besetzte Pflichtplätze (§§ 71 ff. SGB IX),
ein Benachteiligungsverbot und andere besondere Pflichten von Arbeitgebern
gegenüber schwerbehinderten Beschäftigten (§§ 81 ff. SGB IX),
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ein besonderer Kündigungsschutz für schwerbehinderte Beschäftigte nach
 Ablauf von sechs Monaten (§§ 85 ff. SGB IX),
die Vertretung der Interessen der schwerbehinderten Beschäftigten im Betrieb
durch eine Schwerbehindertenvertretung (§§ 93 ff. SGB IX) sowie
zusätzliche Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und der Integrationsäm-
ter für schwerbehinderte Menschen zu ihrer Teilhabe am Arbeitsleben  
(§§ 101 ff. SGB IX).

99 Die Feststellung, wer als schwerbehinderter Mensch anzusehen ist, nimmt 
das Versorgungsamt auf der Grundlage der  Versorgungsmedizinverordnung vor.
Ausgedrückt wird die Schwere der Einschränkung als „Grad der  Behinderung“, und
zwar in Zehnergraden von 10 bis 100. Dass diese Feststellung  generell und nicht be-
zogen auf einen konkreten Arbeitsplatz vorgenommen wird, bewirkt den Schutz
von schwerbehinderten Menschen auch und gerade auf  Arbeitsplätzen, bei denen
sich ihre Behinderung (möglichst) wenig auswirkt. Schwerbehinderte Menschen
 erhalten auf Antrag einen Ausweis, der den festgestellten Grad der Behinderung
 belegt und die Wahrnehmung von Rechten und Nachteilsausgleichen erleichtert.
Wenn behinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50,
aber wenigstens 30 infolge ihrer Behinderung keinen geeigneten Arbeitsplatz
 erhalten oder behalten können, werden sie von der Agentur für Arbeit auf Antrag
schwerbehinderten Menschen gleichgestellt.

100 § 81 Abs. 1 des SGB IX verpflichtet alle Arbeitgeber, bei der Besetzung
freier Stellen zu prüfen, ob sie schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte Men-
schen  darauf beschäftigen können. Außerdem schreibt das Gesetz vor, dass die
 Arbeit der Behinderung angepasst wird durch

Ausstattung der Arbeitsplätze mit den notwendigen technischen Arbeitshilfen,
Gestaltung und Unterhaltung von Arbeitsräumen, Einrichtungen, Maschinen
und Geräten mit dem Ziel, dass eine möglichst große Zahl von schwerbehinder-
ten Menschen beschäftigt werden kann,
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Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen so, dass sie ihre Kenntnisse
und Fertigkeiten voll verwerten können, nd
Förderung beruflichen Fortkommens und Erleichterung der Teilnahme an
ständiger beruflicher Weiterbildung.

Auch die besonderen Vorschriften und Grundsätze für die Besetzung der Beamten-
und Richterstellen sind so zu gestalten, dass die Einstellung und Beschäftigung
schwerbehinderter Menschen gefördert und ein angemessener Anteil schwerbe-
hinderter Menschen unter den Beamten und Richtern erreicht wird.

101 Von besonderer Bedeutung für die Sicherung der Teilhabe schwerbehin-
derter Menschen an Arbeits- oder Ausbildungsstellen ist die Beschäftigungspflicht.
Arbeitgeber, die über mindestens 20 Arbeitsplätze verfügen, haben wenigstens 5 %
davon mit schwerbehinderten Menschen zu besetzen. Diese Verpflichtung gilt
nicht nur für private, sondern auch für öffentliche Arbeitgeber. Bei der Anrechnung
auf Pflichtplätze kann die Agentur für Arbeit einen schwerbehinderten Menschen
auf mehr als einen – höchstens drei – Pflichtplätze anrechnen, wenn seine Teilhabe
am Arbeitsleben besonders schwierig ist.

102 Die Erfüllung der Beschäftigungspflicht ist nicht immer einfach, wenn
für einen vorhandenen Arbeitsplatz kein geeigneter schwerbehinderter Mensch
zur Verfügung steht. Mit gutem Willen und unter Ausschöpfung der möglichen
 Hilfen lassen sich gleichwohl oft Lösungen finden. Dennoch verweigern sich immer
noch viele beschäftigungspflichtige Arbeitgeber und entrichten stattdessen die
Ausgleichsabgabe.

103 Von den rd. 132.000 Arbeitgebern, die 2007 beschäftigungspflichtig
waren, hatten rd. 38.000 keinen schwerbehinderten Menschen beschäftigt (2002
waren es noch rd. 58.000). Die Beschäftigungsquote im Bundesgebiet betrug 2007
4,2 % 
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104 Die Ausgleichsabgabe, die monatlich von den Arbeitgebern für jeden
nicht besetzten Pflichtplatz zu zahlen ist, beträgt 

105 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 3 % bis
weniger als 5 %,
180 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 2 % bis
weniger als 3 %,
260 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von weniger
als 2 %

Mittel der Ausgleichsabgabe dürfen nur für Zwecke der Teilhabe schwerbehinder-
ter Menschen am Arbeitsleben verwandt werden; Einzelheiten regelt die Schwer -
behinderten-Ausgleichsabgabeverordnung.

105 Das Aufkommen aus der Ausgleichsabgabe betrug 2007 rd. 480 Mio.
Euro. Davon erhalten die Integrationsämter der Länder 80 Prozent, die Bundes-
agentur für Arbeit 16 Prozent und der Ausgleichsfonds beim Bundesministerium für
Arbeit und Soziales 4 Prozent. 

106 Bei der besonderen Förderung der Einstellung und Beschäftigung
schwerbehinderter Menschen geht es um Gruppen schwerbehinderter Menschen,
die infolge ihrer Behinderung, wegen fortgeschrittenen Alters oder aus anderen
Gründen besondere Schwierigkeiten auf dem Arbeits- oder Ausbildungsstellen-
markt haben. Dazu zählen insbesondere schwerbehinderte Menschen,

die zur Ausübung der Beschäftigung einer besonderen Hilfskraft oder sonstiger
außergewöhnlicher Aufwendungen bedürfen,
deren Beschäftigung infolge ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend mit
außergewöhnlichen Aufwendungen für den Arbeitgeber verbunden ist,
die infolge ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend offensichtlich nur eine
wesentlich verminderte Arbeitsleistung erbringen können,
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bei denen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 allein infolge geistiger
oder seelischer Behinderung oder eines Anfallsleidens vorliegt,
die wegen Art oder Schwere der Behinderung keine abgeschlossene Berufs -
bildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes haben oder
schwerbehinderte Menschen, die 50 Jahre und älter sind (§ 72 Abs. 2 SGB IX).

Für die Einstellung dieser schwerbehinderten Menschen können Arbeitgeber, die
die Beschäftigungspflicht erfüllen oder nicht beschäftigungspflichtig sind, von 
der Bundesagentur für Arbeit nach § 219 SGB III Lohnkostenzuschüsse bis zu 70 %  
des Arbeitslohns bis zu 3 Jahren, bei älteren schwerbehinderten Menschen bis zu 
8 Jahren erhalten. 

107 Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben führen die Integrationsämter
oder – in ihrem Auftrag – örtliche Fürsorgestellen in enger Zusammenarbeit mit der
Bundesagentur für Arbeit durch. Sie soll dahin wirken, dass schwerbehinderte
 Menschen in ihrer sozialen Stellung nicht absinken, auf Arbeitsplätzen beschäftigt
werden, auf denen sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse voll verwerten und weiter-
entwickeln können sowie befähigt werden, sich am Arbeitsplatz und im Wettbe-
werb mit nichtbehinderten Menschen zu behaupten.

108 Außer den finanziellen Leistungen der Integrationsämter insbesondere
zur Einrichtung behinderungsgerechte Ausbildungs- und Arbeitsplätze und zum
Ausgleich außergewöhnlicher betrieblicher Belastungen durch die Beschäftigung
besonders betroffener schwerbehinderter Menschen sind auch ihre sonstigen Hil-
fen wichtig, insbesondere die Beratungen schwerbehinderter Menschen, überwie-
gend am Arbeitsplatz, und die Betriebsbesuche. An der psychosozialen Betreuung
als Teil der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben können die Integrationsämter auch
freie Träger beteiligen; sie ist von Bedeutung nicht nur für psychisch behinderte
Menschen, sondern für alle schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Men-
schen, bei denen eine solche Betreuung nach den Umständen des Einzelfalles nötig
ist.



116 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

109 Auf der Grundlage von Erfahrungen und Erkenntnissen, die im Rahmen
von Modellprojekten gesammelt wurden, und unter Einbeziehung anderer vorhan-
dener Dienste wurde flächendeckend ein ortsnahes Angebot von Integrationsfach-
diensten aufgebaut. Diese Dienste sollen die Agenturen für Arbeit, die übrigen
Reha bilitationsträger und die Integrationsämter bei der Erfüllung ihrer Aufgaben,
insbesondere bei der Beratung schwerbehinderter Menschen im Vorfeld der
Arbeits aufnahme, bei der Arbeitsplatzsuche, im Bewerbungsverfahren, nach der
Arbeitsaufnahme sowie bei der seelischen und sozialen Festigung unterstützen;
 außerdem können sie den Betrieben und Verwaltungen mit Information, Beratung
und Hilfestellung zur Seite stehen. Die Fachdienste sollen außer für arbeitslose und
von Arbeitslosigkeit bedrohte schwerbehinderte Menschen auch beim Übergang
schwerbehinderter Menschen aus Werkstätten für behinderte Menschen in den all-
gemeinen Arbeitsmarkt tätig werden, desgleichen beim Übergang aus den Schulen
in ein Beschäftigungsverhältnis unter den Bedingungen des allgemeinen Arbeits-
markts, wenn anderenfalls nur eine Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte
Menschen in Betracht kommt.

110 Ein weiteres wichtiges Instrument zur Sicherung und Erhaltung des
 Arbeitsplatzes für schwerbehinderte Menschen ist der besondere Kündigungs-
schutz; er setzt sechs Monate nach Beschäftigungsbeginn ein. Die Pflicht des Arbeit-
gebers, vor einer Kündigung die Zustimmung des Integrationsamtes einzuholen,
zielt  insbesondere auf die Prüfung aller Hilfen, die den Fortbestand der Beschäfti-
gung  sichern, und auf die Abwägung der beiderseitigen Interessen; führen diese
Schritte zu dem Ergebnis, dass eine Weiterbeschäftigung des schwerbehinderten
Menschen nach den Umständen des Einzelfalles unzumutbar ist, wird die Zustim-
mung zur Kündigung erteilt. Dies ist in der Mehrzahl der eingeleiteten Kündi-
gungsschutzverfahren der Fall; dieser Kündigungsschutz ist daher kein Einstell-
hemmnis, für das viele Arbeitgeber ihn trotz verstärkter Aufklärung nach wie vor
halten.
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111 In Betrieben und Verwaltungen werden die besonderen Interessen
schwerbehinderter Menschen von den Betriebs- und Personalräten gewahrt. Wer-
den ständig mehr als fünf schwerbehinderte Menschen beschäftigt, ist zusätzlich
noch eine Vertrauensperson als Schwerbehindertenvertretung zu wählen. Sie hat
vor allem die Einhaltung aller zugunsten behinderter Menschen geltenden Vor-
schriften zu überwachen und diesen Menschen mit Rat und Hilfe zur Seite zu ste-
hen. Die Schwerbehindertenvertretungen können aufgrund ihrer Fachkenntnisse
und ihrer Erfahrungen über die Abläufe in Betrieben und Verwaltungen einen
wertvollen Beitrag zu einer verstärkten Teilhabe schwerbehinderter Menschen am
Arbeitsleben leisten.

Bei der Prüfung, ob freie Arbeits- oder Ausbildungsplätze mit schwerbehinder-
ten Menschen, insbesondere bei der Agentur für Arbeit arbeitslos oder arbeit -
suchend gemeldeten schwerbehinderten Menschen besetzt werden können,
sind sie vom Arbeitgeber in der Regel zu beteiligen.
Sie haben ein umfassendes Informations- und Anhörungsrecht. Ist eine Maß-
nahme ohne ihre Beteiligung getroffen worden, ist die Durchführung oder
Vollziehung auszusetzen, bis die vorgeschriebene Beteiligung nachgeholt ist.
Sie sind zu allen Monatsbesprechungen zwischen Arbeitgeber und der kollek -
tiven Interessenvertretung der Beschäftigten hinzuzuziehen, weil es immer
auch um Angelegenheiten gehen kann, die schwerbehinderte Menschen
 berühren können.
Sie haben ständig Verbindung zur örtlichen Agentur für Arbeit und zum Inte-
grationsamt zu halten und mit diesen Behörden eng zusammenzuarbeiten
(§ 99 Abs. 2 Satz 2 SGB IX).

Einzelheiten der Wahl der Vertrauensleute sind in der „Wahlordnung Schwerbe-
hindertenvertretungen“ (SchwbVWO) festgelegt.
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112 Der Bundesagentur für Arbeit obliegt nach § 104 SGB IX die Berufsbera-
tung, Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung schwerbehinderter Menschen sowie
die Beratung der Arbeitgeber bei der Besetzung von Ausbildungs- und Arbeits -
plätzen mit schwerbehinderten Menschen. Für die Arbeits- und Berufsförderung
behinderter Menschen sind bei den Agenturen für Arbeit besondere Beratungs-
und Vermittlungsstellen eingerichtet.

113 Zu den Nachteilsausgleichen für schwerbehinderte Menschen gehört
der Anspruch auf in der Regel fünf Tage pro Jahr bezahlten Zusatzurlaub (§ 125
SGB IX). Außerdem sind schwerbehinderte Menschen auf ihr Verlangen von Mehr-
arbeit freizustellen (§ 124 SGB IX).

Werkstätten für behinderte Menschen 

114 Für behinderte Menschen, die trotz aller Hilfen wegen Art oder Schwere
ihrer Behinderung nicht oder noch nicht (wieder) auf dem allgemeinen Arbeits-
markt tätig sein können, bieten Werkstätten für behinderte Menschen eine an -
gemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung
 angemessenen Arbeitsentgelt (§ 136 SGB IX). Nach dieser Vorschrift sollen die Werk-
stätten allen behinderten Menschen - unabhängig von Art und Schwere der Behin-
derung - offen stehen, die spätestens nach Teilnahme an Maßnahmen im  Berufs -
bildungsbereich ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung
erbringen können; die Werkstätten müssen es den behinderten Beschäftigten
 ermöglichen, ihre Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit zu erhalten, zu entwickeln, zu
erhöhen oder wiederzugewinnen und dabei ihre Persönlichkeit weiterzuent -
wickeln. Die fachlichen Anforderungen an die Werkstatt für behinderte Menschen
sowie das Anerkennungsverfahren sind in der Werkstättenverordnung geregelt. In
den 701 anerkannten Werkstätten waren 2008 rd. 279.500 behinderte Menschen
beschäftigt.
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115 Auch für Menschen, für deren Betreuung und individuelle Förderung
aufgrund der Behinderung eine besondere personelle Ausstattung erforderlich ist
und deren Betreuung und Förderung daher in besonderen Fördergruppen erfolgt,
sind die Werkstätten für behinderte Menschen vorgesehen. Soweit behinderte
Menschen die Voraussetzungen für eine Beschäftigung in einer Werkstatt für
 behinderte Menschen nicht oder noch nicht erfüllen, können sie in Einrichtungen,
die der Werkstatt angegliedert sind, unter deren „verlängertem Dach“ aufgenom-
men werden.

116 Zur Vorbereitung auf eine Beschäftigung im Arbeitsbereich der Werk-
stätten werden nach § 40 SGB IX Leistungen zur Teilnahme an Maßnahmen im Ein-
gangsverfahren anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen bis zu drei
 Monaten und in deren Berufsbildungsbereich bis zu zwei Jahren erbracht, und zwar
überwiegend durch die Bundesagentur für Arbeit. Aufgabe der Werkstätten ist es,
behinderte Menschen so zu fördern, dass sie bis zum Abschluss der Maßnahmen im
Berufsbildungsbereich in die Lage versetzt werden, zunächst überhaupt ein Min-
destmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen, darüber hinaus
jeden einzelnen so weit zu fördern, dass er das Optimum seiner Leistungs fähigkeit
erreicht. Zur Erfüllung dieser Aufgaben haben die Werkstätten für behin  derte
 Menschen ein möglichst breites Angebot an Berufsbildungs- und  Arbeitsplätzen zur
Verfügung zu stellen.

117 Die Förderung im Arbeitsbereich gehört nach §§ 54, 56 SGB XII i. V. m.
§ 41 SGB IX in der Regel zu den Aufgaben der Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen. Zuständig sind gemäß § 97 SGB XII die überörtlichen Träger der Sozial-
hilfe, sowie Landesrecht keine andere Regelung trifft. Für Leistungen im Arbeits -
bereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen haben die Träger der
Sozialhilfe im Jahr 2008 rd. 3,4 Mrd. Euro aufgebracht. Das Arbeitsentgelt für die in
den Werkstätten tätigen behinderten Menschen beträgt im Durchschnitt monat-
lich 168 Euro. Zusätzlich bekommen die in den Werkstätten Beschäftigten bis zu
einem Gesamtarbeitsentgelt in Höhe von 325 Euro ein Arbeitsförderungsgeld in
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Höhe von monatlich 26 Euro. Die Mitwirkung der behinderten Beschäftigten in
Werkstätten für behinderte Menschen ist in der Werkstätten-Mitwirkungsverord-
nung geregelt.

118 Die im Arbeitsbereich der Werkstätten beschäftigten behinderten Men-
schen stehen nach § 138 SGB IX in der Regel in einem arbeitnehmerähnlichen
Rechts verhältnis. Sie sind in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Unfallversicherung
pflichtversichert. Bei Vorliegen der Voraussetzungen erhalten sie Leistungen der
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des
SGB XII. Nach einer Beschäftigungszeit von wenigstens 20 Jahren erhalten die
Werkstattbeschäftigten eine Rente wegen voller Erwerbsminderung aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung.
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Leistungen zur Teilhabe am Leben 
in der Gemeinschaft

119 Entsprechend den Grundvorschriften in §§ 1 und 4 SGB IX sowie § 10 SGB I
ist die umfassende Teilhabe behinderter und von Behinderung bedrohter Men-
schen am Leben in der Gesellschaft das eigentliche Ziel aller einschlägigen Leistun-
gen und Bemühungen. Gezielte Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft,
die ebenso wie die medizinischen und beruflichen Leistungen zur Teilhabe diesem
Ziel dienen, werden - außer von den Trägern der Unfallversicherung und der Krieg-
opferfürsorge im Rahmen des sozialen Entschädigungsrecht für den jeweils von
ihnen betreuten Personenkreis - von den Trägern der öffentlichen Jugend- und der
Sozialhilfe als den Rehabilitationsträgern mit der umfassendsten Aufgaben stellung
erbracht.

120 Während die Sozialhilfe im Rahmen der Eingliederungshilfe für behin-
derte Menschen nach §§ 53 ff. SGB XII in Verbindung mit der nach § 60 SGB XII
 erlassenen Eingliederungshilfe-Verordnung einen grundsätzlich alle Gruppen
 behinderter Menschen umfassenden Leistungsauftrag hat, erbringen die Träger der
öffentlichen Jugendhilfe ihre Teilhabeleistungen nur für seelisch behinderte oder
von einer solchen Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche nach § 35a SGB
VIII. 

121 Die Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft umfassen
 insbesondere die

Versorgung mit nicht medizinischen und nicht beruflichen Hilfsmitteln,
heilpädagogische Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind,
Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, die erforderlich
und geeignet sind, behinderten Menschen die für sie erreichbare Teilnahme
am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen,
Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt,
Hilfen bei der Beschaffung, dem Umbau, der Ausstattung und der Erhaltung
einer Wohnung, die den besonderen Bedürfnissen der behinderten Menschen
entspricht,
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Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten,
Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben.

In diesem Zusammenhang ist auch auf die in Verordnungen der Bundesländer
 geregelte Befreiung von den Rundfunk- und Fernsehgebühren für besonders
 betroffene oder finanziell bedürftige behinderte Menschen hinzuweisen.

122 Der angestrebten möglichst weitgehenden individuellen Selbständig-
keit und Unabhängigkeit dient die Versorgung mit Hilfsmitteln und technischen
Hilfen im weitesten Sinne. Dies sind insbesondere Kommunikations- und Mobili-
tätshilfen für hör-, seh- und sprachbehinderte Menschen, aber auch Gebrauchsge-
genstände des täglichen Lebens. Hinzu kommen die Hilfen und Erleichterungen im
Bereich des Post- und Fernmeldewesens (insbesondere Gebührenermäßigungen,
Angebote besonderer Fernsprecheinrichtungen u. a.).

123 Wesentliche Voraussetzung für die Teilhaben behinderter Menschen
insgesamt ist eine behindertenfreundliche Gestaltung der Umwelt. Hierzu zählt die
Schaffung von behinderungsgerechten Wohnungen, die nicht nur eine möglichst
weitgehende eigenständige Lebensführung ermöglichen, sondern auch den Kon-
takt mit nichtbehinderten Menschen erleichtern und in denen bei Bedarf die nötige
Betreuung sichergestellt werden kann. Nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz
werden Wohnungen für schwerbehinderte Menschen besonders gefördert. Auch
das Wohngeldgesetz enthält besondere Vergünstigungen. Das Mietrechtsreform-
gesetz hat die Nutzung von Mietobjekten durch behinderte Menschen und die hier-
für notwendigen baulichen Veränderungen erleichtert.

124 Für behinderte Menschen, die in Heimen leben, sichern die Heimgeset-
ze der Länder und die auf ihrer Grundlage erlassenen Verordnungen rechtliche,
bau liche und pflegerische Mindestanforderungen sowie die Mitwirkung der Heim-
bewohner.
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125 Die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wird weiter durch den
Abbau von Mobilitätshemmnissen gefördert. Rechtsvorschriften wie insbesondere
das  Gesetz des Bundes zur Gleichstellung behinderter Menschen (BGG) und die ent-
sprechenden Gesetze der meisten Länder, DIN-Normen und Förderbestimmungen
 ermöglichen, die Belange behinderter Menschen in den Lebensbereichen „Bauen“,
„Wohnen“ und „Verkehr“ angemessen zu berücksichtigen. Ziel ist, eine barriere-
und gefährdungsfreie Umwelt für behinderte Menschen zu schaffen und diesen
Menschen hierdurch ein Leben in weitgehender Unabhängigkeit von fremder Hilfe
zu ermöglichen. So wurden bspw. bereits viele Straßen, Wege und Plätze behinder-
tengerecht gestaltet und die baulichen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass 
die meisten öffentlichen Gebäude für behinderte Menschen frei zugänglich sind.
Durch die Berücksichtigung der Belange dieser Menschen bei Neu- und Umbauten
von Bahnhofsanlagen (z. B. durch den Einbau von Rampen und Aufzügen) sowie
den Einsatz von Service-Wagen, die bedarsgerechte Plätze für Rollstuhlfahrer
 bieten, wird auch schwer körperbehinderten Menschen die Eisenbahnbenutzung
ermöglicht oder erleichtert.

126 Der Verbesserung der Mobilität von schwerbehinderten Menschen, 
die infolge ihrer Behinderung in ihrer Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr
 erheblich beeinträchtigt sind, dienen die Regelungen über die unentgeltliche
 Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr nach
§§ 145 ff. SGB IX. Voraussetzung für die „Freifahrt“ im Nahverkehr ist neben der
 Feststellung der einschlägigen Behinderungen durch das Versorgungsamt eine
 Eigenbeteiligung von Euro 60 jährlich in Form einer Jahreswertmarke; Blinde, Hilf-
lose sowie finanziell besonders bedürftige schwerbehinderte Menschen erhalten
die Wertmarke kostenlos. Ist eine ständige Begleitung notwendig, fährt die Begleit-
person immer kostenlos, auch im Fernverkehr der Eisenbahn. Die Verkehrsunter-
nehmen sind verpflichtet, freifahrtberechtigte schwerbehinderte Menschen kos-
tenfrei zu befördern. Die Einnahmeausfälle, die ihnen dadurch entstehen, werden
ihnen erstattet. Bund und Länder wenden hierfür jährlich gut 400 Mio. Euro auf.
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127 Für behinderte Menschen, die wegen ihrer Behinderung weder öffent -
liche Verkehrsmittel noch ein Taxi benutzen können, werden von kommunalen
 Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Wohlfahrtsverbänden Sonderfahrdienste
 angeboten. Die von den Städten und Kreisen als maßgebliche Träger der Benutzer-
kosten erlassenen Benutzungsregelungen sind nicht einheitlich.

128 Schließlich können behinderte Menschen, die wegen Art und Schwere
ihrer Behinderung zum Zweck ihrer Teilhabe auf die regelmäßige Benutzung eines
Kraftfahrzeugs angewiesen sind, im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinder-
te Menschen in angemessenem Umfang Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeu-
ges sowie zur Erlangung der Fahrerlaubnis und zum Betrieb und zur Unterhaltung
des Fahrzeuges erhalten (§§ 8, 10 der Eingliederungshilfe-Verordnung). Derartige
Kraftfahrzeughilfen kommen - neben den zur Teilhabe am Arbeitsleben geleisteten
Hilfen nach der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung - unter besonderen Voraussetzun-
gen in Frage, um eine Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.

129 Freizeit und Urlaub haben für behinderte Menschen als Ausgleich für
den Verlust von sozialen Kontakten in anderen Lebensbereichen besonderes
 Gewicht. Vor allem Angebote für Freizeit und Urlaub zusammen mit nichtbehin -
derten Menschen tragen zur gesellschaftlichen Teilhabe bei. Zur gezielten Unter-
richtung behinderter Menschen und ihrer Angehörigen über Freizeit- und Urlaubs-
möglichkeiten werden öffentliche Mittel eingesetzt. Ferner werden Bau und
Ein richtung von gemeinnützigen Familienferienstätten mit Bundes- und Landes-
mitteln gefördert. Der weit gespannte Leistungsrahmen der Eingliederungshilfe für
behinderte Menschen ermöglicht es, im Einzelfall die mit Freizeitaktivitäten und
Urlaub verbundenen behinderungsspezifischen Kosten zu übernehmen.
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130 Der Begegnung mit nichtbehinderten Menschen und damit der Teil -
habe am Leben in der Gemeinschaft dient in besonderem Maße der Behinderten-
sport, soweit er als Freizeit-, Breiten- oder Leistungssport betrieben wird. Bund und
Länder bemühen sich gemeinsam, die erforderliche Entwicklung des Behinderten-
sports einschließlich seiner Finanzierung fortzuführen.
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Aufklärung, Auskunft und Beratung

131 Als Mittel zur Information sind zunächst Aufklärung, Auskunft und
 Beratung durch die Sozialleistungsträger zu nennen. Hierzu finden sich in §§ 13, 14
und 15 SGB I ausdrückliche allgemeine Regelungen. Nach §§ 22 ff. SGB IX ist es die
Aufgabe gemeinsamer Servicestellen der Rehabilitationsträger in allen Landkrei-
sen und kreisfreien Städten

über Leistungsvoraussetzungen, Leistungen der Rehabilitationsträger, beson-
dere Hilfen im Arbeitsleben sowie über die Verwaltungsabläufe zu informie-
ren,
bei der Klärung des Rehabilitationsbedarfs, bei der Inanspruchnahme von Leis-
tungen zur Teilhabe, bei der Inanspruchnahme eines Persönlichen Budgets und
der besonderen Hilfen im Arbeitsleben sowie bei der Erfüllung von Mitwir-
kungspflichten zu helfen,
zu klären, welcher Rehabilitationsträger zuständig ist, auf klare und sachdien -
liche Anträge hinzuwirken und sie an den zuständigen Rehabilitationsträger
weiterzuleiten,
bei einem Rehabilitationsbedarf, der voraussichtlich ein Gutachten erfordert,
den zuständigen Rehabilitationsträger darüber zu informieren,
die Entscheidung des zuständigen Rehabilitationsträgers in Fällen, in denen
die Notwendigkeit von Leistungen zur Teilhabe offenkundig ist, so umfassend
vorzubereiten, dass dieser unverzüglich entscheiden kann,
bis zur Entscheidung oder Leistung des Rehabilitationsträgers den behinderten
oder von Behinderung bedrohten Menschen unterstützend zu begleiten,
bei den Rehabilitationsträgern auf zeitnahe Entscheidungen und Leistungen
hinzuwirken und
zwischen mehreren Rehabilitationsträgern und Beteiligten auch während der
Leistungserbringung zu koordinieren und zu vermitteln. 
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132 Besondere Beratungspflichten gegenüber behinderten Menschen
haben darüber hinaus

Ärzte und Landesärzte nach §§ 61 und 62 SGB IX sowie § 92 Abs. 1 Nr. 8, § 112
Abs. 2 Nr. 4 SGB V sowie
Sozialämter gemäß § 10 SGB XII.

133 Angesichts der vielen unterschiedlichen Leistungen und sonstigen
 Hilfen, die zur Teilhabe behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen in
Betracht kommen, ist ferner auf § 16 SGB I hinzuweisen. Danach sind die Leistungs-
träger verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass unverzüglich klare und sachdienliche
Anträge gestellt und unvollständige Angaben ergänzt werden. Für Leistungen zur
Teilhabe sichert § 14 SGB IX mit einem besonderen Zuständigkeitsklärungsverfah-
ren rasche Entscheidungen.

134 Informationen bietet zudem auch das Internetportal „einfach-teilha-
ben.de“ „Stichwort: ‚Internetportal einfach-teilhaben.de’“. Bei diesem Webportal
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales handelt es sich um ein Informa -
tionsangebot speziell für Menschen mit Behinderungen, ihre Angehörigen und
 Arbeitgeber. Da Leistungen für behinderte Menschen, deren Angehörige und
 Arbeitgeber von unterschiedlichen Trägern auf allen staatlichen Ebenen erbracht
werden, soll dieses Portal zunächst alle Informationen zum Thema Behinderung
bündeln und auf einer zentralen Plattform zur Verfügung stellen. Die Informatio-
nen stehen in Alltagssprache, so genannter „leichter Sprache“ und Gebärdenspra-
che zur Verfügung und sind nach Lebensbereichen, wie zum Beispiel „Kindheit und
Familie“, „Schule und Studium“, „Alter“, „Bauen und Wohnen“ geordnet.
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Geschichtliche Entwicklung

135 Als am Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland die ersten einheitli-
chen Rechtsgrundlagen im Sozialrecht geschaffen wurden, war die Zeit für umfas-
sende und „runde“ Regelungen, wie sie jetzt insbesondere mit § 4 SGB IX und § 10
SGB I bestehen, noch nicht gekommen; vielmehr schuf man Regelungen für einzel-
ne Gruppen von Betroffenen und ihre spezifischen Probleme. So begannen auf der
Grundlage des Unfallversicherungsgesetzes aus dem Jahr 1884 die zuständigen
 Träger bald damit, die Heilfürsorge möglichst früh einzusetzen – seit 1890 auch in
eigenen Unfallkrankenhäusern –, um die Auswirkungen von Arbeitsunfällen wir-
kungsvoll zu begrenzen und zugleich die sonst notwendigen Rentenzahlungen zu
mindern. Auch in der Rentenversicherung ermöglichte schon im Jahr 1889 das
 Gesetz den Trägern, Heilverfahren zu übernehmen, wenn Erwerbsunfähigkeit und
Invalidenrente drohten, und ging damit von Anfang an vom Grundsatz „Rehabili -
tation vor Rente“ aus. Die reichseinheitlichen Regelungen zur Kriegsbeschädigten -
fürsorge – zuerst 1919 - zielten ebenfalls darauf ab, die Kriegsbeschädigten nach
Möglichkeit wieder in das Wirtschaftsleben zurückzuführen. Sie wurden – ebenfalls
zuerst 1919 – ergänzt durch Vorschriften, die die Arbeitgeber zur Beschäftigung
Schwerbeschädigter – zunächst der Kriegs- und Unfallopfer – verpflichteten. Für die
Eingliederung behinderter Menschen, die den schon genannten Gruppen nicht
 angehörten, gab es die ersten speziellen reichseinheitlichen Regelungen in den
Fürsorgegrundsätzen von 1924, in denen behinderte Menschen als „heilbare Arme“
betrachtet wurden. Auch zu den Aufgaben der 1927 gesetzlich geregelten Arbeits-
vermittlung und Arbeitslosenversicherung gehörte von Anfang an die Beratung
und Vermittlung Beschädigter, die 1969 – im Zeichen einer „aktiven Arbeitsmarkt-
politik“ – ergänzt wurden durch eine weit reichende Zuständigkeit für Aufgaben
der beruflichen Rehabilitation.

136 In den folgenden Jahrzehnten wurden 

die Zielsetzung der Integration behinderter und von Behinderung bedrohter
Menschen ins Arbeitsleben und in die Gesellschaft insgesamt vor und nach der
Zeit des Nationalsozialismus immer zielstrebiger und umfassender verfolgt,
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daher auch der Grundsatz möglichst frühzeitiger Intervention immer konse-
quenter beachtet und nicht zuletzt
positive Ansätze, Erfahrungen und Beispiele aus einzelnen Sozialleistungs -
bereichen mehr und mehr auch in andere Bereiche übertragen.

137 Anfang der 70er Jahre wurden die unterschiedlichen Ansätze und
 Traditionen zusammengeführt und – entsprechend dem Grundsatz der Finalität –
die Sozialleistungen zur Eingliederung (jetzt: Teilhabe) möglichst aller behinderten
Menschen möglichst weitgehend einander angeglichen. Dies geschah

durch das Gesetz zur Weiterentwicklung des Schwerbehindertenrechts von
1974, mit dem - neben zahlreichen sonstigen Verbesserungen 
• der geschützte Personenkreis auf alle schwerbehinderten Menschen

 weitgehend  unabhängig von Art oder Ursache der Behinderung aus -
gedehnt und

• einheitliche Grundvorgaben für Werkstätten für Behinderte festgelegt
wurden, die wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung nicht auf dem
 allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können; weiter

durch das Gesetz über die Angleichung der Leistungen zur Rehabilitation,
ebenfalls von 1974, mit dem 
• jetzt auch die Krankenversicherung in den Kreis der Rehabilitationsträger

einbezogen,
• für alle Träger der Sozialversicherung und der Kriegsopferversorgung

sowie die Bundesanstalt für Arbeit die Sachleistungen zur medizinischen
und beruflichen Rehabilitation sowie die während der Rehabilitations-
maßnahmen zu zahlenden Lohnersatzleistungen weitgehend vereinheit-
licht – und auch inhaltlich weiterentwickelt –, ferner

• für alle erfassten Sozialleistungsbereiche und Träger einheitlich eine Reihe
von Grundsätzen festgelegt wurden mit dem Ziel, die möglichst dauerhaf-
te Eingliederung behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen
wirkungsvoll zu erreichen; schließlich

durch Aufnahme des „sozialen Rechts“ zur Eingliederung behinderter
 Menschen im Allgemeinen Teil des Sozialgesetzbuchs 1975. 
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138 Mit dem Einigungsvertrag vom 3. Oktober 1990 wurde das in der Bun-
desrepublik Deutschland geltende Recht auch in den beigetretenen Bundesländern
wirksam; das Recht, das vorher in der DDR galt, trat – mit Ausnahmen und Über-
gangsregelungen – außer Kraft.

139 Schon während der Gesetzgebungsverfahren zu den genannten Geset-
zen, vor allem aber nach ihrem In-Kraft-Treten und bei ihrer Anwendung wurde
deutlich, dass die Aufgabe, die Rechtsgrundlagen der wegen einer Behinderung
 erbrachten Sozialleistungen einander anzugleichen und zum besseren Zusammen-
wirken im Interesse behinderter Menschen aufeinander abzustimmen, nur teil -
weise vollbracht war. Neben vielen kleineren Unstimmigkeiten, die in der Rechts-
entwicklung der folgenden Jahre eher vermehrt als abgebaut wurden, bedurfte vor
allem der Korrektur, dass

die Regelungen der vom Rehabilitations-Angleichungsgesetz erfassten Leis-
tungsbereiche nicht voll untereinander und gar nicht mit denen der Sozialhilfe
und 
die Regelungen des Schwerbehindertengesetzes nicht auf die zur Rehabili ta -
tion abgestimmt waren.

140 Der Deutsche Bundestag hatte daher mehrfach gefordert, die Rechts-
vorschriften zur Eingliederung behinderter Menschen so bald wie möglich in ein-
heitlicher und übersichtlicher Form zusammengefasst in das Sozialgesetzbuch ein-
zufügen. Zudem hatte in der Politik für behinderte Menschen ein Paradigmen -
 wechsel stattgefunden. Eine tief greifende Wandlung des Selbstverständnisses von
behinderten Menschen und der Grundlagen der Behindertenpolitik zeigte sich
auch im interfraktionellen Entschließungsantrag „Die Integration von Menschen
mit Behinderungen ist eine dringliche politische und gesellschaftliche Aufgabe“,
den der Deutsche Bundestag am 19. Mai 2000 einstimmig annahm (Bundestags-
Drucksache 14/2913). „Im Mittelpunkt der politischen Anstrengungen stehen nicht
mehr die Fürsorge und die Versorgung von behinderten Menschen, sondern ihre
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selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die Beseitigung der Hin-
dernisse, die ihrer Chancengleichheit entgegenstehen.“ Durch die Ergänzung des
Artikel 3 Abs. 3 Grundgesetz um den Satz 2 im Jahr 1994 habe der Deutsche Bundes-
tag „auch eine Verpflichtung für Politik und Gesellschaft geschaffen, sich aktiv um
die Integration von Menschen mit Behinderungen in die Familie, in den Beruf und
in das tägliche Leben zu bemühen. Diese Verpflichtung einzulösen, ist eine dringli-
che politische und gesetzgeberische Aufgabe, nicht zuletzt vor dem ethischen Hin-
tergrund der historischen Erfahrungen in Deutschland.“ Die Entschließung sah
einen Bedarf an einer „Gesetzgebung, die den Anspruch von Menschen mit Behin-
derung auf Unterstützung und Solidarität als Teil selbstverständlicher und univer-
seller Bürgerrechte erfüllt“ als Voraussetzung für das Ziel, „Menschen mit Behinde-
rung ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen“. Mit einem Sozialgesetzbuch IX
solle „anstelle von Divergenz und Unübersichtlichkeit im bestehenden Rehabilitati-
onsrecht Bürger nähe und verbesserte Effizienz auf der Basis eines gemeinsamen
Rechts und einer einheitlichen Praxis der Rehabilitation und der Behindertenpolitik
gesetzt werden.“

141 Das SGB IX, das seit 1. Juli 2001 in Kraft ist, entspricht diesen Vorgaben; es
wurde vom Bundestag mit Billigung des Bundesrates ohne Gegenstimmen verab-
schiedet. Das Gesetz zeichnet sich durch seine Betroffenen- und Selbsthilfeorientie-
rung aus. Es stellt den behinderten Menschen in den Mittelpunkt; Teilhabe und
Selbstbestimmung treten nach vorn. Behinderten und von Behinderung bedrohten
Menschen wird es ermöglicht, ihre eigenen Belange so weitgehend wie möglich
selbst und  eigenverantwortlich zu bestimmen. Dabei erhalten sie durch die beson-
deren Leistungen zur medizinischen Rehabilitation sowie zur Teilhabe am Arbeits-
leben und am Leben in der Gemeinschaft die Unterstützung und Solidarität, die sie
benötigen, Behinderungen zu vermeiden, auszugleichen oder zu überwinden, um
zu einer gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe zu kommen. Dazu hat das
SGB IX die individuellen Rechtspositionen zur Rehabilitation und Teilhabe gestärkt.
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Bürgertelefon

Montag bis Donnerstag von 8 bis 20 Uhr

Sie fragen – wir antworten

Rente: 01805 6767-10

Unfallversicherung/Ehrenamt: 01805 6767-11

Arbeitsmarktpolitik und -förderung: 01805 6767-12

Arbeitsrecht: 01805 6767-13

Teilzeit, Altersteilzeit, Minijobs: 01805 6767-14

Infos für behinderte Menschen: 01805 6767-15

Ausbildungsförderung/Ausbildungsbonus 01805 6767-18

Europäischer Sozialfonds/Soziales Europa 01805 6767-19

Mitarbeiterkapitalbeteiligung: 01805 6767-20

Gehörlosen/Hörgeschädigten-Service:
info.gehoerlos@bmas.bund.de
Schreibtelefon: 01805 6767-16
Fax: 01805 6767-17
Gebärdentelefon: gebaerdentelefon@sip.bmas.buergerservice-bund.de

(Festpreis 14 Cent/Min. aus den Festnetzen und maximal 42 Cent/Min. aus den Mobilfunknetzen.)
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